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; in der Fassung der Bekanntmachung vom’ 27. Dezember 2004 (BGBi1 S. 3852) Sl.

18 2Aufgaben der Jugendhille © 0. ee eh

.n I (0) a 2 |Folgeänderung zur Streichung von $.43 ünd Neufassung

. 1) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind- : 1 ,

Re fnufkeheben es ee
3. ‚die Erteilung,.der'Widerruf und: die Zurücknahme '

\ dei Pflegeerlaubnis ($E43, 44), - 4a

10... , '
HH... ° :

13...

8:6. Geltungsbereich... ..... 2... en Eee en .

(4) Leistungen nach diesemBuch.werdenjungen Men-.. | In den letzten Jahren kommt.es zunehmiend zu Schwie-:
schen, Müttern, Vätern:und:Personensorgeberechtigten-. |rigkeiten beider Ausübung des Umgangstechts in Fällen
von Kindern und Jugendlichen gewährt, die ihren.tat- * "\ mit'sog. Auslandsberührung. Zwär sieht $18-Abs. 3
sächlichen. Aufenthalt im Inland haben. Für die Erfül- SGB VII bereits jeizt einen Ansprüch umgangsberech-

‚| Jung anderer Aufgaben gilt-Satz.| entsprechend. Un- ‚tieter Eltern auf-Beratung ind-Unterstützung.bei:der5 2» oO P . oO f Sn. => i “
pamgiherechgigie haben unabhängig von Ihrem tanslich! |Ausübung des Umgängsrechts vor. -Von dieser Regelung >
‚sen Aufenkgll Anspruch auf Beratung und Umerstür- | können jedoch-Elternteile,die ihren tatsächlichen. Auf-
|zuna heider Ausübine des Ungangsröohen, win das" enthaltim Ausland haben. wegen dergrundsätzlichen
Kind oder der Jugendliche sehen geowölnilichen Aufent- | Bestimmung des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ($ 6
haitiminlanchat \ ' Abs. 1)-bisher keinen Gebrauch machen. Um auch Um-
(2) Ausländer-können Leistungen nach diesem Buch: nur. | gangsberechtigten mit tatsächlichem oder gewöhnlichem
beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer | Aufenthalt im Ausland die Beratung und Unterstützung

LE \% - “ nn : 4 urn . \ - A; 1aaspe er Salt rn . 53 N Se or, 2 DES 3 i ” "
- . ‚Lausländerrechtlichen -Duldung ihren gewöhnlichen Auf- deutschei Jugendämter ‚bei deı Ausübung ihres Rechts

|enthäaftin Inland haben. Asat | Sa 2’ bleibt ab | zum-Umsang mit dem. in Deutschland lebenden Kind zu
rührt, ermöglichen, wird die, Vorschrift angepasst: Die örtliche
3) | Zuständigkeit für die Beratung nach $ 6 Abs. 1 Satz 2

richtet sich-naelr'der allgemeinen Vorschrift des’3 86.
(4)... . i

x Su Schulzunfirag bei Rindsswollesläiuding als Sep nfgimth . u

| Vor.dem Hintergrund spektakulärer Fälle von Kindes-
. wöhlgefährdung. (Vernachlässigung, sexueller Miss-

| brauch). erscheint es. geboten, dem aus dem, staatlichen
.Wächteramt (Art. 6 Abs!'2 Satz 2.GG) abgeleiteten
-Schutzauftrag des Jugendanits gesetzlich eindeutig zu
‚formulieren.-Mit. derEinoidnung.des Kinder- und Ju-

‚ zendhilferechts in das Sozialgesetzbuch und vor dem

. . . \ > ı
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” Hintergrund der Dienstleistungsdebatte in der sozialen
Arbeit ist in der Fachpraxis der Jugendämter sowie der
leistungserbringenden Einrichtungen und Dienste Unsi-
cherheit darüber entstanden, ob und wie mit Informatio-

nen Dritter über (drohende) Kindeswohlgefährdung
bzw. mit eigenen Wahrnehmungen einschlägiger Sym-
ptome umzugehen ist. Jugendämtern wird in der Öffent-

“ lichkeit vorgeworfen, trotz Kenntnis untätig geblieben
zu sein oder cine rechtzeitige und notwendige Risikoab-
schätzung versäumt zu haben. ‘

Im Rahmen dieser Diskussion hat die Fachpraxis in den
letzten Jahren Empfehlungen über den Umgang der

Fachkräfte bei „Verdacht“ auf Kindeswohlgefährdung .
entwickelt (vgl. dazu die Empfehlungen des Deutschen

, Städtetages, DAS JUGENDAMT 2003, 226). Dabei hat sich
gezeigt, dass wesentliche Aspekte wie z. B. das Recht
des Jugendamts auf Informationsbeschaffung, die Pflicht

der Mitwirkung der Eltern und die Beteiligung dritter
Institutionen wegen ihrer Grundrechtsrelevanz einer
ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedürfen. Zwar |

, verpflichtet $ 50 Abs. 3 SGB VIII das Jugendamt bereits
bisher-zur Anrufung des Familiengerichts, wenn es zur
Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes

\ oder des Jugendlichen das Tätigwerden des Gerichts für
erforderlich hält. Das Gesetz enthält jedoch keine Aus-
sagen oder Maßgaben zu dem Prozess der Informations-

gewinnung und Risikoabwägung als Voraussetzung für \
die Anrufung des Gerichts.

: Deshalb soll klargestellt werden, dass das Jugendamt

Hinweisen über eine drohende Kindeswohlgefährdung
nachgehen, sich weitere Informationen zur Klärung
verschälfen und sodann eine Risikoabwägung dahinge-

- hend vornehmen muss, ob das Kind besser durch Hilfe

für die Familie (z. B. das Angebot von Hilfe zur Erzie-
hung nach den $$ 27 SGB ff. VII) oder die Einschal- :

tung des Familiengerichts im Hinblick auf Maßnahmen
nach den $$ 1666, 16664 BGB geschützt werden kann
oder ob schließlich andere Institutionen wie Polizei oder

\ \ Psychiatrie informiert werden müssen, weil sie im Hin-
blick auf’ die Kindeswohlgefährdung die geeigneten

Institutionen zur Abwehr einer Gefährdung sind. Die .

Risikoeinschätzung ist — entsprechend den Empfehlun-
gen des Deutschen Städtetages - im Zusammenwirken

mehrerer Fachkräfte zu treffen. Die Vorschrift verpflich-

' tet auch die Eltern zur Mitwirkung an der Klärung der

Risikoabwägung, eine Obliegenheit, die sich bereits aus
dem Pflichtcharakter des Elternrechts nach Art. 6 Abs. 2

Satz 1 GG ergibt.

{1 Werden den dugendamt sewichtigo Aubieisspunkte |Die Änderung (zum Erstentwurf, d. Verf.) in $ 8a Abs. |
Für die Gefährdung des Wohls oines Kindes oder Ju | trägt der Subjektstellung des Kindes bzw. Jugendlichen
genillichen behaönt, so bares dus Gelärdumsrssiko iin |Rechnung und verpflichtet das Jugendamt, grundsätzlich
Zasafineinwirken ywhrersr Hachiohlie gbszascinlzen auch das Kind oder den Jugendlichen im Rahmen der

uber si die Pursonemsorgeberchligfes sowie dus Risikoabschätzung zu beteiligen.
Sind oder der Augendiehe simahkwnachen, soweit er

durch des winsäuw Schulz des Sind under des Jugend
kehen achten Frage gestellt wird, FIT das Jisendhemt

aa Abwpudang der Gelilidung dis Dowährung von
Hilhee für geeiiisst ud nolwungig, so halfen dlsse den

Personssaorgelwrechligien over den Erfehanysberuch-
dien anzulieten, . - |

san Yereinbiyungen miiden Tiägurs von Einneltun- |Die Gefährdungseinschätzung stellt eine besonders ver- |gen un Diensten. ds LLeisinrieon nach (lese Buch antwortungsvolle Tätigkeit dar und'crfordert entspre-
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: erbringen, Ist sicherzustellen, dass deren Fachknlfie den |chende Qualifikationen. Viele Träger von Einrichtungen ”
Schutäauttrag sh Absatz In anbsprecheuder Welke und Diensten verfügen jedoch nicht über die zur Ab-
wahrnehmen und Balder Abschirmung des Gefühndungs-|schätzung eines Gefährdungsrisikos notwendige Kom-
Sslkos eine slenwalteriälrene Fachlrari inpunziehen. petenz. Die nunmehr in $ 8a Abs. 2 ausdrücklich vorge-
Insbesondere ist des Wernfchting aufzunehmen. Jass sehene Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft stellt
die Fuokkrilfie bei den Parsonensorgebergehtigten oder |die erforderliche Kompetenz bei allen Trägern und Ein-
Jen Undelnmunhwrechhieln aualle Inihispugcnnuhme richtungen sicher.
von Hilfen Nmwirkos, win si (lg Üirerlenderhel
kualton, anal als Jugendamt informieren, Valle de ange

pommenen Hiller sicht ausselehenlerwlöiptn, uni

Geläbndeng abzuwenden

{a7 Hilt-des Junersiännı das Ültpworden dos Danke . -

SErieliin Er S kurdertich, Su clH ns “ Latiiii unzure
fon dies sit auch, wein die Korsunveiiorgeberuuiiigkin

dere Erziehungshwreelupgiäu DIN Deren oder urdler
Lage ylad, beider Alnolältaung des Deiiinlunparäikos
miruwirken. Bestaltleine inigende Gelshrund kann

sig Enischeigung Joy Genelia lei abgwwarkst warden,

. SCH IST ÜRN Insendast werplliiiner, das Wir onler ven
. Jugeadlichen In Obhut zu nehme.

& Soweit zur Abwending der Geflludung dus Tiny
werden anderer Leistungsträger. der Iinneltangpender \

Sesundheisshilfe oder der Polizei yvbwendiy, ist har das -

Jugendamt auf che Inamszrachnabene sau die Perso
aensergebiserhiigen nder die Bniehusinbesiihninen

, - binziehrkon. Istooin sofsstigen Dhkgwenlun unlorgerlioh
gnd wirken de Pumonvnsorgubgrechiiptern DIONNOHET, a0 '
schalter das Jugendans die anderen zur Abwundung der

| efiludung aiständison Stellen selbu ein, -

$ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und.Ver-

pflichtungen

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger Absatz I regelt das Verhältnis zwischen den Leistungen
anderor Sozialleistungen und der Schulen, werden durch | nach diesem Buch und den Leistungen anderer, insbe-

dieses Buch nicht berührt. Aufl Nochawsriotsitten bere- |sondere den Trägern anderer Sozialleistungen. Der Be-

ieselz Leistungen anderer dürfen nicht deshalb versagt | griff „anderer“ umfasst auch Institutionen außerhalb des
werden, weil nach diesem Buch entsprechende Leistun- | Sozialleistungsrechts, insbesondere die Schulen und die
gen vorgesehen sind. für das Schulwesen zuständigen Behörden. Die Vor-

schrift stellt — wie bisher — klar, dass Leistungen der

Jugendhilfe gegenüber den Leistungen anderer nachran-
gig sind. Das Verhältnis zwischen Leistungen der Ju-
gendhilfe und unterhaltspflichtigen Personen wird we-
gen der dabei zu berücksichtigenden Besönderheiten in
einem eigenständigen Absatz 2 geregelt.

Die ausdrückliche Erwähnung der Schule in $ 10 Abs. I
I stellt keine Änderung des geltenden Rechts dar, denn

\ auch bislang sind die Leistungen der Schulträger vor-
rangig gegenüber Leistungen der Jugendhilfezu erbrin-

’ gen. Da es allerdings in diesem Bereich in der Praxis”
häufig Unstimmigkeiten gibt, wird eine ausdrückliche
Regelung für Klärung sorgen, insbesondere im Hinblick

| auf die Problematik der sog. Teilleistungsstörungen (z:

B. Legasthenie und Dyskalkulie) im Kontext von $ 35a.

ED: UnterhaltspWlloh ige Personen wenlen much Maßystie |Absatz 2 stellt klar, dass unterhaltspflichtige Personen

der 88 90 x 97. un des Konten für Leisteneen md zu den Kosten herangezogen werden und verdeutlicht
vorläufige Malnahmen nach diesom Buch beteiligt, zugleich, dass die Leistungen der Jugendhilfe unabhän-
Soweit die Zahlung des Nosienbeitrigs die Leistungsä- |gig von einer Unterhaltsverpflichtung gewährt werden.

hlykeli des Unterhalspflieltigen laden oder ger De Durch die Verpflichtung zur Kostenbeteiligung wird |
garl der hinsen Wenschen dach Lesstungen and voröle |dem Grundsatz der Selbsthilfe, der auch für die Jugend-

Epe Maßnahmen nach diesen Duoh gederil ie jet [hilfe gilt, Rechnung getragen. Dieser Grundsatz bedeutet
keider Bereshnung des Umerlialsu bertiiosichligen. für die Eltern auch die primäre Verantwortung, für die

Erziehung ihrer Kinder Sorge zu tragen, Dennoch kann

_ aus unterschiedlichen Gründen ein erzieherischer Bedarf
. 3
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“ ' bestehen, der seitens der Eltern nicht gedeckt werden
kann. In diesen Fällen werden Leistungen der Jugendhil-

fe gewährt, ohne jedoch die Eltern aus ihrer Verantwor-
tung zu entlassen. Dem wird (auch) dürch die Pflicht zur

Kostenbeteiligung Ausdruck verliehen.

Satz 2 enthält eine Klarstellung zu den unterhaltsrechtli-
chen Auswirkungen der Kostenbeteiligung, weil die

“ Einordnung von sozialstaatlichen Leistungen im Unter-

haltsrecht regelmäßig zu Problemen führt. Die Bestim-

. . mung verdeutlicht, dass der bürgerlich-rechtliche Unter-

haltsanspruch durch Leistungen oder vorläufige Maß-
nahmen nach diesem Buch dem Grunde nach nicht be-

rührt wird: Die damit verbundene Bedarfsdeckung bzw.

= die durch die Kostenbeteiligung verminderte Leistungs-

fähigkeit des Unterhaltspflichügen kann aber durchaus
' die Höhe des Unterhaltsanspruchs reduzieren. Soweit

. der Unterhalt im Rahmen der Leistungsgewährung nach
diesem Buch sichergestellt wird, ist auch der unterhalts-

rechtliche Bedarf des Leistungsempfängers in aller Re-
gel gedeckt. Der Unterhaltspflichtige wird seiner mate-

' \ 2 riellen Verantwortung gegenüber dem jungen Menschen
dadurch allerdings nicht enthoben, sondern durch die

Erhebung eines Kostenbeitrags in die Pflicht genommen.

Materielle Wertungswidersprüche entstehen nicht , weil

eine doppelte Inanspruchnahme des Unterhaltspflichti-
gen (durch Unterhaltsanspruch und Kostenbeitrag) aus-
geschlossen ist.

{3} Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen |$ 10 Abs. 3 stellt das Verhältnis nach diesem Buch zu
nach dem Zweiten Buch vor; Leistungen nach & 3 Abs. I|Leistungen nach dem Zweiten Buch klar. Die Änderung
uni Sy li Din |5cles Zweiten Buvacs sehen den Lols- greift.hier die Systematik auf, die bereits das Verhältnis
ungen nach diesen Dieh vor zum SGB XII klärt.

Das Verhältnis des SGB VIH zum SGB Il und zum SGB

. XI in jeweils eigenen Absätzen zu regeln, sorgt eben-
falls für mehr Klarheit.

9 Re Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen
nach gem Zwiiften Buch von, Leistungen der Fimsdliede-

sungshlle nach dem Zwülflen Buch Th Junge Men-

[sehn die Körperlieh oder gelstig Dehinwlert oder von

einer soichen Belfinderung bedrohlsinil, geilen Leissun-

| gen naclı denen Buch vor Länlesracht kann fugeln, -

dass Lasstungen der Prübföscerung TIr Kinder unabliin- .
gig sim der Artder Beßlisdering vorrangig von anleren

Leistungsträgere sowähr werden, ' .

$ 18 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung |Dem Regelungsinhalt entsprechend wird in die Über-
der Personensorge und des \mgangsrechte schrift der Vorschrift auch die Beratung und Unterstüt-

zung „bei der Ausübung des Umgangsrechts“ aufge-

nommen, die in der Praxis zunehmende Bedeutung er-
hält.

(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen

Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen,

haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung .

}. bei der Ausübung der Personensorge einschließlich
der Geltendmachung von Unterhalts- oder Unter-

: haltsersatzansprüchen des Kindes oder. Jugendlichen. Bu
Zu beider Geluindmachung Iwer Unterhalisamprliche Darüber hinaus wird die Verpflichtung zur Beratung
any 35! 3icen Biryerläfken Dsssbibuchs. über Ansprüche auf Beratung und Unterstützung bei der

Geltendmachung des Betreuungsunterhalts, die bisher

nur allein sorgeberechtigte Mütter begünstigte, im Hin-

blick auf Art. 3 GG auch auf gemeinsam sorgeberechtig-
te Elternteile und auf allein sorgeberechtigte Väter aus-
gedehnt.

4
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(2) Mütter und Wiler, die aut dem anderen Elerniell Nach $ 52a ist das Jugendamt verpflicht, die Mutter “

sicht verhöiniist sind, haben Arsch auf Beratuns eines Kindes, die mit dem Vater nicht verheiratet ist,
über die Abgabe el Sorgeeniiiiune . unverzüglich nach der Geburt zu beraten und sie dabei

auch auf die Möglichkeiten der gemeinsamen elterlichen
' Sorge durch die Abgabe einer Sorgeerklärung hinzuwei-

. Isen ($ 52a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5). Zu einem späteren Zeit-

punkt besteht für sie ein Beratungsänspruch über die
5 Personensorge nach $ 18 Abs. 1. Für den Vater des

\ Kindes besteht keine Möglichkeit, sich vom Jugendamt
über die Abgabe einer Sorgeerklärung beraten zu lassen.

ze Diese Lücke soll durch’eine entsprechende Regelung in
Absatz 2 geschlossen werden.

(3)...

(4) ... - :
$ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter ;

und Kinder \ \

(1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs |Die Regelung der anspruchsberechtigten Personen wird
Jahren zu sorgen haben uder intsllchtich sorgen, sollen mit der in $ 18 Abs. 1 SGB VIU zur Vermeidung von
gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohn- Gegenschlüssen harmonisiert und schließt künftig neben
form betreut werden, wenn und solange sie aufgrund | Elternteilen, die ausdrücklich die Alleinsorge innehaben,
ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unter- |auch solche ein, die tatsächlich alleine für ein Kind unter
stützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedür-|sechs Jahren sorgen.
fen. :

2)...

3)... .

Die Anderungen in den $$ 22a bis 24a sind Folgeände-

rungen zur Herausnahme der zustimmungsfreien Rege-
lungen zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten
Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder aus dem Gesetz-

entwurf der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache
15/3676).

$ 22a Förderung in Tageseinrichtungen

(ID)...

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen si-

cherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen
zasammeuarbeittn

|. wirden Erziebungsberechtigten und Tugespflegeper-
sonen zum Wohlder Binder und zur Sicherung der
Kontisutlätdes Brziehhagsfworesuos.

2. ml äangderendonder und famtiiinberogenen Inaihun-

solchen der FantlieniNidasis und -Dusulung.
3. eitzlan Schulen, um den Ninler einen guäen Üben . °

gan ia die Schule zu chem inal en die Arbeitun -

kehnlliindern In Horter um] altersaommischen Grup

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen | Die Änderung in $ 22a Abs. 2 Satz 2 ist eine redaktio-
in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bil- nelle. \

dung und Betreuung zu beteiligen. |

-I®..

\ (4... .

65)... .

$ 23 Förderung in Kindertagespflege

(D..

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz | umfasst

l. ..
2...

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Die Änderung in $ 23 Abs. 2 Nr, 3 stellt klar, dass die
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälf- |Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung

5



” tige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu ebenso nachzuweisen sind wie die Aufwendungen für
einer angemessenen Alterssicherung der Tagespfle- | Beiträge zu einer-Unfallversicherung.
geperson. |

I.

(4) ... .

$ 24 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und
Kindertagespfiege
(1)... .

DD. , .

3).

{4} Die Jugendäsver oder ie von Ihnen buasfnäisten
Stellen sind verpflichten Eltern oder Elternteile,die

\.gistungen much Absatz | oder 2 in Anspruch sehmen “
wollen, Über das Pinzangebot Im Srtlichen Hinzugsbe- |

relctrund che gilagorische Nönzepuon der Binsielkun-
gen zu iifeninkiren uni ah ba) der Auswahl sn beraten.

, Landesrat ano stimmen, Jam Hierin Jugendamt

oder die besflrayte Stelle inmerbalh ainer heulen

SESTVOr der baubssioitinten Imeisspeuehnuhre der Laels- |
ng in KassıHnas Sollen

5: Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von $ 23 Die Änderung in $ 24 Abs. 5 verdeutlicht, dass geeigne-
Abs. 3 können auch vermittelt werden, wenn die Vo- tc Tagespflegepersonen, die das Jugendamt vermittelt,
raussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen. in diesem |obwohl die in $ 24 Abs. 3 geregelten Bedarfskriterien
Fall voten ae Fiber as Dowiluug olsor bunden |nicht erfüllt sind. grundsätzlich keinen Anspruch auf
Gekfkusiisig nacht 2b ab. I moin Aufwendungen Gewährung einer Geldleistung haben. Das Jugendamt
nach $ 23 Abs. 2 Satz I Nr. 3 könson erstattet werden. kann aber einen Zuschuss zur Rentenversicherung und

die Aufwendungen für eine Unfallversicherung erstatten
($ 23 Abs. 2 Nr. 3).

£&) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt,

$ 24a Übergangsregelung für die Ausgestaltung des
Förderungsangebots
(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das für die

Erfüllung der Verpflichtung nach $ 24 Abs. 2 bis % er- \
forderliche Angebot nicht gewährleistet werden, so

können die Träger der öffentlichen Jugendhilfe be- -
schließen, dass die Verpflichtung nach $ 24 Abs. 2 bis &
erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens ab’dem 1.
Oktober 2010 erfüllt wird. .

(2)...

I...

( ... | |
8 27 Hilfe zur Erziehung

MN...

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßga-
be der $$ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe
richten sich nach dem erzicherischen Bedarf im Einzel-

Fall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes : -

oder des Jugendlichen einbezogen werden. Iiz Bars ist |Vielfach werden insbesondere intensivpädagogische
in aer Bayer iin Inland vu orbiinsenn wir dert nur dern Projekte als Phase einer Hilfe zur Erzichung im Anstand
an Ausland erisacht wirgen, wwvgiailos sach Malgabe |durchgeführt. Die Möglichkeiten der Steuerung und
Gar Haölsgniatneng Your Bownichung des DD Terlelen Im Kontrolle sind jedoch im Ausland stark eingeschränkt.
Binrelfallertfonduriieh si Wegen der damit verbundenen Risken sollen Projekte .

im Ausland künftig die Ausnahme sein und auf solche
Fälle beschränkt werden, in denen die Erbringung im

Ausland zur Erreichung des Hilfezieles notwendig ist.
Die im Einzelfall verantwortliche Fachkraft muss daher

künftig im Hilfeplan nachvollziehbar begründen, warum

KE eine Erbringung im Inland nicht Erfolg versprechend ist.

6
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Zur besseren Steuerung solcher Maßnahmen sind weite- ’

re Änderungen in $ 36 sowie in $ 78b vorgesehen.

Mit der Regelung sollen nur solche Maßnahmen erfasst
werden, die in einem Hilfeplan nach 8.36 definierte
sozialpädagogische Ziele der Nachsozialisation und

. Reintegration verfolgen. Nicht darunter fallen Auslands-
aufentbalte im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung, die

“ der Erholung, Freizeit, Bildung oder Ausbildung dienen

oder die nicht aus pädagogischen Gründen veranlasst
sind.

{2a} Äsfelte Orglehung Jes Kindes oder upenullichen Zu den Hilfetypen, nach deren Maßgabe Hilfe zur Er-
außerlunb des Dllernlutusun arlbidorbch, so cnWHl. dei ziehung insbesondere gewährt wird ($ 27 Abs. 2 Satz 1)
Adspigch aut DIR zur Breosihung nchl dachach, Jules gehört auch die Vollzeitpflege ($ 33). Hilfe zur Erzie-
eine klares BINETEIRD IL Blgs Pursor Bensl ish allusu hung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und
Aulygabe Zu lbeimeinman die Gowällrungpvon DIEE zur |Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen
Erziehung setzt in dieseni Fall voraus, dass diese Person|und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglich-
Bereit und geeignet si. den bilfebedis in Zusammenan | keiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in
beitimiidem Vrägerger öfientlichen Jugendiilie nach der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer
Maßiäabe der 33 Mund 37 zu decken, anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe

oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten ($ 33
Satz 1). Es entsprichteiner jahrzehntelangen Praxis,

oo Vollzeitpflege als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe
nicht nur in Haushalten von Personen zu gewähren, die

\ \ mit dem Kind oder Jugendlichen nicht (näher) verwandt .
. sind, sondern auch in Haushalten von nahen Verwandten

wie insbesondere Großeltern. Diese sind insoweit als

„andere Familie“ anzusehen und gehören nicht zur Her-

. kunftsfamilie.

2 ' Demgegenüber hät das Bundesverwaltungsgericht in
seiner Rechtsprechung zur Inanspruchnahme von Hilfe
zur Erziehung in sog. Verwandtenpflegestellen die un-
terhaltsrechtliche Betrachtungsweise in den Vorder-
grund gestellt und festgestellt, dass unterhaltspflichtige

\ nahe Verwandte ihre Unterhaltspflicht erfüllen, wenn sie
ein Kind oder einen Jugendlichen in Vollzeitpflege
betreuen. Dererzieherische Bedarf des Kindes oder

Jugendlichen sei bereits durch den in Rahmen des Un-

terhalts geschuldeten Betreuungsbedarf abgedeckt, so

dass weder ein Anspruch auf Hilfe zur Erziehung noch
der daraus abzuleitende Anspruch auf Leistungen zum

" Unterhalt bestehe. Ein Anspruch besteht nach dieser

Rechtsprechung nur, wenn Großeltern die Betreuung
ihres Enkelkindes nicht in Erfüllung ihrer Unterhalts-

pflicht leisten und zur unentgeltlichen Pflege nicht bereit
sind (BVerwG 5 C 31.95 vom 12. September 1996,
FEVS 47, 433).

| Gegen diese Rechtsprechung ist unter fachlichen und
rechtlichen Aspekten Kritik erhoben worden (vgl. dazu .

Happ NIW 1998, 2409 = NDV 1998, 340). Darüber

hinaus führt der Ansatz des Bundesverwaltungsgerichts

. on zu erheblichen Anwendungsproblemen. Zu prüfen ist
danach nicht nur der Hilfebedarf, sondern auch die man-

gelnde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Eltern und
' die mangelnde Leistungsfähigkeit der Großeltern. Es

* |kommt damit zu kaum aufzulösenden Abgrenzungsprob-

lemen mit der Sozialhilfe (vgl. DIJuF-Rechtsgutachten
JAmt 2003, 473).

Der Entwurf will - anknüpfend an die Diskussion im .
Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge —
die Vollzeitpflege im Interesse der betroffenen Kinder
und Jugendlichen unter den Voraussetzungen des $ 27
auch für Großeltern offen halten. Durch eine klarstellen-

. . — 7

18 | |



i de Regelung soll künftig erreicht werden, dass allein die
Bereitschaft von Großeltern und anderen unterhalts-

pflichtigen Personen den Anspruch auf Hilfe zur Erzie-
hung in Vollzeitpflege bei diesen Personen nicht aus-

.  |schließt. Daraus ergibt sich aber im Umkehrschluss, dass
nicht jede Betreuung von Enkelkindern durch Großel-
tern ohne weiteres als Hilfe zur Erziehung anzusehen ist.

“ Ist also nur ein wirtschaftlicher und kein erzieherischer

Bedarf zu decken, kommt Hilfe zum Lebensunterhalt für
das Kind nach dem SGB XI in Betracht.

(3)...

637 Wind ein air oder ol Jugendliche wilkeand dbrus | In der Praxis ergeben sich’Zuordnungsprobleime, wenn

Aulsniiiles hoeiner Uhinohteng oder obner PDosehen:- |ein junges Mädchen, das Hilfe zur Erziehung erhält,

. Io sollst Mutter olnon Sindes. so srmliestche Hife zu |selbst Mutter eines Kindes wird. Diese Situation ist
Erdeluug auendhe Untesultzugg hei der Pose und bislang nicht ausreichend im Gesetz berücksichtigt. Die
Eratohung dieses Kindes. | von der Rechtsprechung als speziell erachtete Anwen-

dung des $ 19 berücksichtigt nicht den nunmehr sogar
verstärkt bestehenden Bedarf nach Hilfe zur Erziehung: |:

Dies hat gravierende Auswirkungen. auf die einzelnen
Leistungen, auf die die junge Mutter einen Anspruch
hat. So können im Rahmen von Hilfe zur Erziehung

auch pädagogische und therapeutische Leistungen er- .
bracht werden. Dies ist in $ 19 nicht vorgesehen.

Gleichzeitig wird ein Mädchen/eine junge Frau benach-
teiligt, indem es/sie nur noch Unterstützung für sei-
ne/ihre Rolle als Mutter erhält und seine/ihre individuel-

le Entwicklung nicht ausreichend gefördert wird. Die

Neuregelung in Absatz 4 beseitigt diese Ungleichbe-

' handlung undstelltklar, dass in diesen Fällen Hilfe zur
Erziehung auch die Unterstützung der Mutter als.
Leistungsempfängerin bei der Pflege und Erziehung
ihres Kindes umfasst. Damit ist gewährleistet, dass sie

oo die ihrem Bedarf entsprechende Hilfe erhält und das
neugeborene Kind in die Leistung einbezogen wird.

$ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte .
Kinder und Jugendliche

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Ein-
gliederungshilfe, wenn

l... '

Yunelser sgollsöben Beblisilsrning beitelt an Siune Die Definition der drobenden Behinderung wird — dem

dienen Buches nis Kinder oder Junendliche. beidlusen |Vorschlag Nr. 2 Buchstabe b des Bundesrates im Ge-
za Benurlehflignng Ihr Toihaihu um Leben is der setzentwurf zur Änderung des Achten Buches Sozialge-
ÖÜpsclsenuift nach Faolsikcler DPASIERIHN IL Dolier setzbuch entsprechend (Bundestagsdrucksache 15/1406)
Wahrscheiiislikoh alınwarinsn 2 IT Aus Sog — sinngemäß der für die Eingliederungshilfe in $ 53 Abs.|
enlspruuiiciul 2 SGB AH angepasst.

$ 35a Abs. | Satz 3 ist eine Folgeänderung zu der Neu-

regelung in $ 27 Abs. 4.

Öl Hinichilien ger Abweichung der seullschan De- 1 Aus der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe - zuletzt aus

sundheit nach Abwz | Sabı | Nr. Dal der Träger der |der Anhörung zum Gesetzentwurf des Bundesrates am
flfentielen JugundhiHs dio Stollunimmahnie 10. Dezember 2003 — wird immer wieder beklagt, dass

eines Arstes {ir Kinder and Jeendpeyehläpnie ang |der Gesetzgeber die Rolle und den Auftrag des Arztes
„gsycholheränie, a bzw. Psychotherapeuten bei der Feststellung der Leis-

>. eines Kiider. und igendnsychoiberepewten oder lungsvoraussetzungen und der Entscheidung über die
3 einen Arzteg nder eines oveholseisehen Peysharhe |geeignete und notwendige (Form der) Eingliederungshil-

raosulen. ger über bessndene Prlabrunsen aut Jen fe nicht hinreichend spezifiziert hat, so dass es im Ge-
£ jehlas yeglischer Kißiraneen Dei N indern und Jugend.| Setzesvollzug, aber auch in verwaltungsgeriehtlichen
jichen verfügt “ ” Verfahren imnier wieder zu Streitigkeiten über die Rol-

te er ee rtesft ns a. )lenverteilung zwischen Arzt bzw. Psychotheräpeuten
NI SEES und den Fachkräften im Jugendanıt kommt. Durch eine

IREBIDATEOTNDON chiii INTER LH ERET SNIGTEROWOLET ID DET , \ ll , . . Ance ri \

| von Deutschen Indnn Nr medlelllerne Dekumentatlon klarstellende Regelung soli verdeutlicht werden, dass die
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und Informatlon Berusgegebonen deutschen Passung zu|Stellungnahme des Arztes bzw. Psychotherapeuten nicht °
erstellen, Dabei ist acch darzilegen. ob die Abweichunp | die Entscheidung der Fachkräfte im Jugendamt über die
Krankheitswert haronlar auf’ einer Krankheit besicht TDe| geeignete und notwendige Hilfe vorwegnehmen darf,
Kilye soll lot von der Person oder dem UNenst ser der | sondern sich im Wesentlichen aufdie Feststellung des

Biertohtung. Jer die Purson angehört delle Mellung ersten Taibestandselements bezieht, also die Feststel- \
nalane alslbl, orbracht weunkan lung, ob die seelische Gesundheit des Kindes oder Ju-

gendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
“ sechs Monate von dem für sein Lebensalter typischen

Zustand abweicht. Dies schließt Hinweise und Empfeh-

lungen im Hinblick auf geeignete und notwendige Hil-

| fen im Hilleplanverfahren ($ 36) nicht aus. Zur Vermei-
dung von Interessenkollisionen wird den Empfehlungen
der Praxis entsprechend bestimmt, dass der Arzt bzw.
Psychotherapeut, der die Stellungnahme abgibt, nicht an

. . der Leistungserbringung beteiligt sein darf.
(2).

(3)...

(4...

$ 36 Mitwirkung, Hilfeplan

Di .

(2)...

(3) Erscheinen Hilfen nach $ 35a erforderlich, so soll bei| Bei der Auswertung misslungener intensivpädagogi-
\ der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie bei | scher Projekte im Ausland hat sich gezeigt, dass vielfach

der Durchführung der Hilfe die Derson, die ehr sic! psychisch kranke Jugendliche ohne ausreichende vorge-
. Ionpnebmme nach U 3 3b, Tvabgopebei Dal, butellisi |hende Abklärung ins Ausland verbracht und dort ohne

wenkan soroler Entschellung Üborale Gewäbrn ärztliche Versorgung geblieben sind. Durch die Beteili-
einor lRz zur Unziehingn, (le ogienu oder eibwule In gung des Arztes oder Psychotherapeuten soll künftig vor
Ausland erbrasie werden soll soll zum Ausschluss ainer |Beginn der Maßnahme geklärt werden, ob im Hinblick
sgellschen Sılraya ad Krankbeitswert die Serluneneh- |aufden Gesundheitszustand des Jugendlichen eine in- |

po eigen in 3 3 Abs Ja Ss | gemanuten Povon oe |tensivpädagogische Maßnahme im Ausland angezeigt ist
geht worden. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen | bzw. verantwortet werden kann. |

Eingliederung erforderlich, so sollen auch die Stellen der
Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden. |
$ 6a Steusrinpsversniworlang, Sellsflieschalfuug

| In vielen Stellungnahmen der kommunalen Praxis, zu-letzt in der Anhörung im FSFJ-Ausschuss am 10. De-

| zember 2003 zum Gesetzentwurf des Bundesrates (Bun-destagsdrucksache 15/1406) sowie dem Bericht des
Landes Rheinland-Pfalz zur Praxis der Uinsetzung von

8 35a SGB VII wird beklagt, dass die Jugendämter
sowohl von anderen Institutionen (Schule, Psychiatrie,

Arbeitsverwaltung), aber auch von Bürgerinnen und
Bürgern als bloße „Zahlstelle" für von dritter Scite an-
geordnete oder selbst beschaffte Leistungen missbraucht
werden.

Diese Praxis steht im Widerspruch zur Systematik des
SGB VIII, das den Jugendamt die Funktion eines Leis-

tungsträgers zuweist, der die Kosten grundsätzlich nur
dann trägt, wenn er selbst vorab auf der Grundlage des
SGB VIII und dem dort vorgeschenen Verfahren über

. - die Eignung und Notwendigkeit der Hilfe entschieden
hat (vgl. auch BVerwGE 112,98).

Um diesem Prinzip praktische Geltung zu verschaffen
und dem Jugendamt wieder zu seinem Entscheidungs-

- \ primat zu verhelfen, erscheint eine klarstellende Rege-
lung im SGB VII notwendig (vgl. auch Ständige Fach-
konferenz |: ‚Grund- und Strukturfragen des Jugend-
rechts“ des DIJuF, in: Zr) 2003, 68 = DAS JUGENDAMT

2002, 498).

_ Um aber auch künftig bei ambulanten Hilfen, wie insbe-

9
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" sondere der Erziehungsberatung, den niedrigschwelligen
Zugang zu erhalten, kann der örtliche Träger in Verein-
barungen mit den betroffenen Diensten, in denen die
Voraussetzungen zu regeln sind, die unmittelbare Inan-
spruchnahme zulassen.

| Nur in bestimmten von der Rechtsprechung vorgegebe-
- Inen Ausnahmefällen, die in Absatz 3 geregelt sind, kann

“ der Leistungsberechtigte vom Träger der öffentlichen
Jugendhilfe die Übernahme seiner Aufwendungen für
von ihm selbst beschaffte Leistungen verlangen. Die

Möglichkeit der unmittelbaren Inanspruchnahme von
ambulanten Hilfen, insbesondere Erziehungsberatung,

ist durch die Regelung im Absatz 2 sichergestellt.

Ober Eräyerder öflentlehen Jugendlbii inigL die ' "

Kustonder Life grundsäpsiich nur denn, went sie anf
der Örunghage selaer Enischeklung nach Mullgahe des
KiNeplam umer Beachnung des Wunsch und Wahl '

seyhta sorgt winch dk gib gehn den Pillen. an
denen Silke ourei das Daimlengerkiiioder Augeniehe

. and junge Volllbnpedurch den Aupeaingluer zer inan nn

syahehngäine vun Fern aspfieue weder [is Wor-
schnitten übey die Naranztellung fu den Noten der His

hinben unlauniht,

(3 Abweichenl von Absatz | soll der käger ger üffent-

oben Jupendiulkeciie nieiliigschheillige varsinelbuns : \

. Inampriehnahme von aeebuluyten Hallen, Imbesundere
dev Ergchungsberälurigs, Zube Dezu ehfiußter am -

Jen Lebtumgserbiinperm Vereinbaren. In denn die
Yoraussclamgen url die Ausgpestäallane ur? Laustungs .

erhrinzume sowie die Üben nabıne Be Karen Norge i \
WEN ten. - .

i 33 Werden Billion abweliheist von dan Albsiipen | und

„vom Leistungsberechtirten selbst DeschatfL so IS der
Träger der öfteulichen Jusendiilfe zur Übernahme der

ylowiericheg Aufwendungenowy wrpllichker, wenn '

u. gear wzishiigssbererDihne sun TnDlper der 51Pualishen

Jugendhilfe vor der Selbsrbeschafung über den HII- |
faledar! in Konelinm puserzt Dat, "

2. cds Yoraussfzengen fÜrdi ewährung der HiINe

| . vorigen .
3. dis Dsching des Nedafs .

a) bs auatnur Eiitnchendliundes Trägers der ofen

kehap BuszodhtlTr dbur che Gowiiinung der Lei

uns cdlur -

DR} bus air lfschsiciing Überstin Roriuanstel

Baysianaer zu SIRKUUDT eaulelinien sb ki

Bon zeitlichen AUBschuD Keriiigetnan

" Wach dem Lauslungserecitiiglen urinoalkoln don InE-
goy der öfeniliehen Jugendhille vuchtzeiiip über den
ilfebedarl In Kenntnis zu setzen, so hat erden seerr-

zäglich mach Wegfall des Hindennuscrunkes näulnvube- ’

$ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des nn
Jugendlichen

D..

(2)...

3)... |(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage
der tatsächlichen Kosten gewälırt werden, sofern sie '
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Ü}ir Wie bei der Bemessung des Pflegegelds für Tagespfle-

10
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laufenden Leistungen nlinsco aucı ale Brslathinn gepersonen ($ 23), so werden künftig auch bei Vollzeit- ”
sachgewimener AuPwnnltnpun [ll Diniininoarenn pflege die Kosten für die hälftigen Beiträge für eine
Üwfallveonicherung sowie lie NIIESe Dresiiung, nach angemessene Alterssicherung sowie die Kosten einer
gawiesenge Aufwendungen zu eher ANgsrhanuenen Al Unfällversicherung der Pflegeperson übernommen.

- töpssioberung, Sie sollen in einem monatlichen Pau- Die Änderung in $ 39 Abs. 4 Satz 2 stellt klar, dass die

schalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach der Be- |Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung
sonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen ge- | ebenso nachzuweisen sind wie die Aufwendungen für
boten sind. Ixt.die Pilegeperson unterbalaeergfäichter so| Beiträge zu einer Unfaliversicherung.

kann der wonurlighe Parschalbeirag ängenesson gelaor| Mit der klarstellenden Regelung in $ 27 Abs. 2a ist si-
werden. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher im Bereich| chergestellt, dass auch künftig Großeltern die Aufgabe
eines anderen Jugendamts untergebracht, so soll sich die | von Pflegeeltern im Rahmen von Hilfe zur Erziehung
Höhe des zu gewährenden Pauschalbetrages nach den nach den $$ 27, 33 übernehmen können, wenn die Leis-

| Verhältnissen richten, die am Ort der Pflegestelle gelten. |tungsvoraussetzungen nach $ 27 vorliegen und der Hil-
febedarf auf diese Weise gedeckt werden Kann. Ande-
rerseits kann nicht in Abrede gestellt werden, dass

Großeltern aufgrund ihrer engen verwandtschaftlichen

Beziehung zu dem Kind oder Jugendlichen und der
daraus resultierenden Unterhaltspflicht auch eine von

der Rechtsordnung anerkannte Pflichtenposition haben
und deshalb von der staatlichen Gemeinschaft nicht

ohne weiteres dieselbe finanzielle Honorierung für ihre

v Betreuungs- und Erziehungsleistungen innerhalb der -
. Verwandtschaft erwarten dürfen wie Pflegepersonen, die

dem Kind oder Jugendlichen nicht so eng verbunden
sind. Deshalb ist vorgesehen, dass das Jugendamt das

. Pflegegeld in solchen Fällen nach der Besonderheit des
Einzelfalls geringer bemessen kann.

5...

(6) ...

Un Winlein Nind oder eine Jusundbehe wärend Ihres |Der neue Absatz 7 stellt eine notwendige Folgeänderung
Aufenthaltes is oiner Elnrnichuing oder einer Pfisgelian | zu der Neuregelung in $ 27 Abs. 4 dar.

| iv selbst Muller uings Dinger, so m anıl get ebwinkh-
SU WSIDNTHR DEREN SCHE SRUIRUTILS RU ROT

.$ 40 Krankenhilfe '

Wird Hilfe nach den $$ 33 bis 35 oder nach $ 35a Abs. 2! Die Norm bestimmt den Umfang der Krankenhilfe ins-

Nr. 3 oder 4 gewährt, so ist auch Krankenhilfe zu leis- besondere durch Verweisungen auf das BSHG bzw.
ten; für den Umfang der Hille gelten die $$ 47 bis 52 SGB XII. Die Verweisungen betreffen dabei die Leis-
des Zwölften Buches entsprechend. Krankeniülte ons» |tungstatbestände. Abschließend wurden in $ 33 BSHG
den iin Einzelfall womwenlipen Bayanlin voller Bike gemeinsime Regelungen über Leistungserbringung,
heilisdtgen. Zuzahlungen und Eigenbetslllsungen sind |Vergütung und Fahrtkosten getroffen, aufdie jedoch
„a Gbermelusen. Das Jugendamt kann in geeigneten aufgrund eines gesetzgeberischen Versehens in $ 40
Fällen die Beiträge für eine freiwillige Krankenversiche-| nicht verwiesen wurde. Probleme ergaben sich hierdurch
rung übernehmen, soweit sie angemessen sind. in der Praxis nicht, da allgemein anerkannt war, $ 38

BSHG analog anzuwenden. Mit Wirkung vom I. Januar
2004ist jedoch die Vorschrift des $ 38 Abs. 2 BSHG
aufgehoben worden, so dass hier augenblicklich eine

i Regelungslücke besteht, die Unsicherheit hervorruft, wie
in der Kinder- und Jugendhilfe verfahren werden soll.
Mit der Erweiterung des $ 40, die nun direkt den Um-

- fang der Krankenhilfe, vor allem im Hinblick auf Zuzah-
lungen und Eigenbeteiligungen regelt, wird somit die

un bislang geltende Praxis wieder gesetzlich. untermauert,
$ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung .

(N... .

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten $ 27 Abs. 3 Folgeänderung zu der Neuregelung in $ 27 Abs. 4.
und sd sowie die $$ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 ent-

sprechend mit. der Maßgabe, dass an die Stelle des Per-
sonensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Ju-

. ıgendlichen der junge Volljährige tritt.

(3)...

$ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

\ . Il
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” .  \Die bisher in $$ 42 und 43 geregelten vorläufigen Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

. werden systematisch neu geordnet und in einer Vor-
schrift zusammengefasst. Darüber hinaus wird auch die

- vorläufige Versorgung unbegleiteter Minderjähriger, die
bereits derzeit auf der Grundlage von $ 42 erfolgt, mit

ihren spezifischen Anforderungen geregelt.

Di adds Aüguhdamtost korveltiin gral vorplbehtbet.ol | In diesem Absatz werden die Voraussetzungen der Inob-
NaRanlar stuch SupuinlBoihin sen) bot ainch- hutnahme geregelt und dabei — wie bisher - zwischen

- mon. wenn . der Inobhutnahmen auf Bitten des Kindes oder Jugendli-

I. das Kind oder der Jusienedliohe une Obhot bitter oger |eben (Nr. Hund der Inobhutnahme von Amts wegen
2. eine deingeude Gelahr für das Wohl des Kindes oller | (Nr. 2) unterschieden. Nach der Legaldefinition in $ 42

des Jusendiiehen die Ynohhuinalume erfordert und Abs. 1 bisheriger Fassung umfasst die Inobhutnahme
5 die Bersonensorsehaeechtieten plchl yehlersrgn. |Von Kindern und Jugendlichen (nur) die vorläufige Un-

eheu ade . terbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer oo
b5 eine Yanıiliengerichlliche Untscbeldung nicht geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer
 rechtzeitie elhesholi werden kann ner sonstigen betreuten Wohnform. Eine Befugnis des Ju-

3. ein ausländisches Kind oder ein anländischer Ju- gendamts zur Wegnahme des Kindes von einer anderen
genglicher ugbeglelier nach Deutschland kommt um | Person ist in dieser Vorschrift nicht geregelt. Eine ent-
sich weder Panopessores. Noch Krplehunesberech. |sprechende Befugnis enthält zwar $ 43 Abs. ] bisheriger
Hate im Inland anfallen. ® Fassung, beschränkt diese jedoch auf die Wegnahme des

[Ne Inobbutnahme umfasst die Befiunis, oa Nina) oder Kindes oder Jugendlichen von einer anderen Person oder| |
ann Jugendlichen betoie: sseiuneten Poeaom, I SIDIST aus cınerEinrichtung. Eine ausdrückliche Befugnis des
gessune un ioriehtung oder in einer sonstigen Wohr- Jugendamts, en Kind odereinen Jugendlichen im Fall
Harn worauf, unterzubsiggen: im Pal won Bay ENDE einen akuten Kindeswohlgefährdung vom Personensor-
sch. ein Kind eder einen hmendlichen von eier arte geberechligten selbst wegzunehmen, besteht daher nach
ser Denon werzenchmen. “ Bu geltendem Recht nicht. Jugendamtsmitarbeiter(innen),.

“ u die im Gefahrenfall handeln, tun dies gegenwärug in
einer rechtlichen Grauzone.

lm Hinblick aufeinen effektiven Kindesschutz ist die

Differenzierung danach, ob das Kind zur Abwendung
einer akuten Kindeswohlgefährdung dritten Personen

oder den Sorgeberechtigten selbst wegzunehmen ist,
nicht sachgerecht. Aus diesem Grund wird die Befugnis |. ’
zur Wegnähme unter den genannten Voraussetzungen
auch auf den Kreis der Personensorgeberechtigten selbst

ausgeweitet. Eine ausreichende Berücksichtigung der
- | verfassungsrechtlich garantierten Elternrechte ist. dabei

. |gewährleistet. Die Inobhutnahme darf nur bei einer
schwerwiegenden und dringenden Gefahr für das Wohl

. des Kindes oder Jugendlichen erfolgen. Die Elternver-

antwortung muss sich ebenfalls am Kindeswohl als
oberster Richtschnur orientieren. Wenn das Kindeswohl |.

gefährdet ist, ist. der Staat in Wahrnehmung seines
Wächteramts nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG nicht nur

berechtigt, sondern auch verpflichtet, die Pflege und
Erziehung des Kindes sicherzustellen. In diesen Fällen
hat das Grundrecht des Kindes auf’Schutz vor Gefahren

für sein Wohl Vorrang. Unter diesen Voraussetzungen

istauch eine Wegnahme des Kindes von den Personen-

sorgeberechtigten verhältnismäßig.

$ 42 Abs. I Nr. 2 verdeutlicht, dass eine dringende Ge-

fahr als Voraussetzung für eine Inobhutnahme ausrei-
chend ist. Wenn die Schwelle einer Kindeswohlgefähr-

. \ dung im Sinne des $ 1666 BGB überschritten ist und die
Abwendung der Gefährdung darüber hinaus dringend
ist, so handelt es sich immer um eine Situation, in die im

. on Interesse des Kindes eingegriffen werden muss.

{2} Das Jugeisiänh hat währunul der Inohbeuntabme die Die Vorschrift beschreibt die spezielle Aufgabe der
Sirmaflo clear Inpbhimahise geführt hau, zusammen |Inobhutnahnie, nämlich die Hilfestellung in einer akuten

autddkem Kindinletdem Jugendlichen An Klizen und Krisensituation. Darüber hinaus regelt sie die sorge-

Mögliokkeken der HEHE: und Vsiersiizuny afzureieen. | rechtlichen Befugnisse des Jugendamts in Anlehnung an
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i2em Sind oder lem Jupendiichenist unweräkgliel De- |$ 42 Abs. I Satz 2 bis 4 bisheriger Fassung. °
. eganben. au gebe, alıe Pomon seines Vormuens un

benachrichnan Das Jugendamt har wäberäu der Ins
Butnahme Yirdes Wohl des Kindes oder den JupengD-

chen Ausorgen und dabei den nolwendigen Unter
and die Krankenhife sichvrzustellen. Das Junendamt ist

während derinohluknahme bürschügt alle Rachtshand- '

kangen vorzunohmern, die zum Wohlen Kides oder

. Jugendiishen bowwordig side inebmalbliche Wille .

Ger POISRCNsorgg- odurder Ündgshurunbererhiigion Is! .
gabe angeinessen zu berlloksichiisen. \ -

(3} Das Jugendamt latlen Pillen Alsstoos | Satz I Sr |Dem Sinn und Zweck der Vorschrift entsprechend hat
. band Dr. Dole Poronomsone oder Engvlunsberech- | das Jugendamt im Fall des Absatzes I Satz I Nr. } ent-

Hgten unverzüglich von der Iunbboinaliie ya unterriolt- |weder den Personensorgeberechtigten das Kind oder den

er und ml Ihnenales Geliinlaugsehsiio abzsschliizen. |Jugendlichen zu übergeben, um ggf. mit ihnen zusam-
Wilerspyerben die Porsonensange- aalur Erziehungsbe- |men Möglichkeiten zur Bewältigung der Konfliktsituati-
rayluligeu ger Tnsbluinabine, se batııa Dugendamm on’zu entwickeln, oder andernfalls das Familiengericht

unweräliiian . einzuschalten..

I. das Kind oder den Busundlichen den Personensores |Der Verweis in $ 42 Abs. 3 Satz 1 auf$42 Abs. I Nr. 2
aller Korislanunberschüijten nu Übergabe. sofern ist erforderlich, da ohne diesen Verweis eine Inobhut-
nach der Einschäpinng des Juyendawts eins Geflhe-  |nahme möglich wäre, ohne die Personensorgeberechtig-
dung des Kindemwohls nichr besteht der die Popp | ten zu informieren. Zwar ist in der Systematik des $ 42
gensorae- oder Erziehungsberechtigten berait und in |Abs. I Nr. 2 die Information sinngemäß vorausgesetzt,
der L.ayse sind, He Opfühnlang abyawonlenadler aber ohne die ausdrückliche Pflicht in Abs. 3 wäre hier

85 Eilaclanling des Dieivlistigeritin Über de das Elternrecht nicht ausreichend geschützt.
wfonloriihen Moileabmen zum Wohl des Können

oder des Jugendlichen herbelzufüluen.

sinuiße Ponmnsrnerge oler Engehungsbercchüigien

nich örrelehber, so gl Satz 2 Der Dosssproehend. In .

. Falldes Absatzes I Sale | Ny. Sastunverzüglieh die
Bestellung aınes Vormnanls oder Priegers zu voranläs-
sen. Widerprechen Be Purnsotensorgeberechtiiien der

inoblunnahme glei, aıist unvordlellelhrein Hilfsplar-
yagfahren zur Cowibreng alter bl oinzukenen. '

GRIRe Inobhuinabme enden Die Vorschrift regelt die Gründe für die Beendigung der

I der (be nahe des Kinles oder Jupendlichen ande Inobhutnahme. Endet die Inobhutnahme nicht mit der
Barsonensgrue- oder Erziehunschesechlisten. Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Perso-

3 der Einntacheidure Aber die Os Nhruna von HINon nensorgeberechtigten, so wird sie über Jie Entscheidung
sach dan Sorialeesetzbuch \ des Familiengerichts hinaus bis zum Zeitpunkt der Ent-

\ - scheidung über die Gewährung von Hilfen weiterge-
führt, weil andernfalls eine Lücke in der sozialpädugogi-

| schen Unterstützung entsteht, dic angesichts der Gefähr-

| dungssituation nicht hingenommen werden kann.

Die Änderung in $ 42 Abs. 4 berücksichtigt die Mög-
lichkeit, dass Hilfe nicht nur aufgrund von Vorschriften
nach dem Achten Buch, sondern auch nach anderen

Leistungsgesetzen des Sozialgesetzbuchs erfolgen kann.

. 08; yiheißseninecnsig MiBmeluki im Kunmmeon der Die Befugnis zu freiheitsentziehenden Maßnahmen wird
Inchhuhtälrpe un! nur geßbaly wenn Soweiisie im Hinblick auf den Schutz höherwertiger Rechtsgüter
erhagerlich sing, isvonipe Klelahr Tür eih oder Leben auf alle Alternativen der Inobhutnahme nach Absatz |

| es Spies onlar den Jupendikchun ouor elie Dulanr [di ausgedehnt. Im Übrigen entspricht die Vorschrift $ 42
Lab oder Leben [rBler abzuwenden. [No Prelleonunnn |Abs. 3 bisheriger Fassung.
eiehung Il afiug gonınlärhr Enlischerlung spillästens

mit Ablaufies Taues nach Ihren Beinen zu beenden.

if Isı bei der [nobliutnafime die Anwendung unsntel- |Die Vorschrift stellt klar, dass die Fachkräfte des Ju-
baren Dwangs örlorgerieh, ao sic die dass Defugien gendamts nicht zur Anwendung unmittelbaren Zwangs

.. | Stellen iswarwzehen. befugt sind, sondern zu diesem Zweck die Polizei hinzu-
ziehen müssen.
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. 8 43 Elanbais zur Kindertapesefluge

Ei: Wer Kinder außorhalb Ihrer Wohnung in anderes Die Systematik des Erlaubnisvorbehalts bei Kinderta-
Räumen wälhren den Tages mehr als 15 Stunden wü- gespflege wird im Hinblick auf die spezifischen Anfor-
chomtlich sogen Entgelt länger als drei Monate beissuen |derungen der Tagespflege künftig eigenständig geregelt

. wii Vapwapnllogsperson) belarl ler Elaubis, und damit vom Erlaubnisvorbehalt für die Volizeitpfiege

: 293 De Erin will seit, wenn Je Person Dir die |abgekoppelt. Künftig soll die Tagespflegeperson mit der|
Windertävennflese geelenet Ist, Übelunet Im Sinne des Erlaubnis die Befugnis erhalten, bis zu fünf Kinder re-
Satzex I sind Personen, die gelmäßig während des Tages zu betreuen. Es bedarf

EL sich fureh ihre Dursönfichksit, Sunhkomostene tan somit keiner Einzelerlaubnis für jedes zu beireuende
Kaupentionsbstelwsiuftnk Eizichu \ssherechtieten Kind mehr,Die FormulierunggreiftdieBedenken aus
und anderen Tasosntlerenersonen auehfit und. dem politischen Raum im Hinblick auf die Reichweite

Bu über oil Ki Yechite Raumlichkolten verfü sen2. desErlaubnisvorbehalts auf,
Se sollen Über varlielle Konntise loinichilich der Bu

Aplorderangen der Nindertägespflege verlügen, die sie
in qualifizierten Lehrgärgpen ayworben oder in anläter - '
Weise uachgewiesen haben,

3; Die Exlaebals befogr ai Bettgasag von nls.ar Au

Freunden Nindery,. Diislun Jin Tahre beinistel, Die

Kindertagestlegeperson lat das Jugendamı über wich:
üge Dreigpinse Fa urfierrichten, le fir die Detprinng de

oder das Kinder belkaisuun BUrul

las SEhwre geld Liilosischt, Es kann hu Zahl
der zu batreuander Kinlen werur olnswehrihken Ser

vorsehen. dass lo Erisubnis im Einzelfall Tl weigert
als ist Kinder onell werden kann.

8.34 Urlaube zur YVolzellpflege Die Neuformulierung beschränkt sich auf den Erläub-
(1) Wer ein Kine oder einen Ingamdlichen über Day und |nisvorbehalt für die Vollzeitpflege.
Nacht u seines Hausbusit auluoßrsen will Ülcpeper-
5), Badia oa Grläsbris, Einer Erlaubnis bedarf nicht,

wer ein Kind oder einen Jugendlichen
l. im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder von Ein-

gliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und

Jugendliche aufgrund einer Vermittlung durch das
Jugendamt, :

2. als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wir- i

kungskreises, .

. \ 3. als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten
Grad, \

\ 4. bis zur Däuer von acht Wochen,

5. im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches.

So in Sulz ansplleyi INN TIER les VEireEn Biinlen Oo
SERZINKTR

über Vag um! Nachl aufninua. über Pingfeelefen:

(2)...

3... \

en
$ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Die Einbeziehung von Einrichtungen des Hotel- und
Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages Gaststättengewerbes in den Erlaubnisvorbehalt hat sich
betreut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den | in der Praxis als zu weitgchend erwiesen. Auch für sol-

Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis che Einrichtungen, die überwiegend der Aufnahme von
bedarf nicht, wer Kindern und Jugendlichen dienen (Absatz | Satz 2 Nr. 3
ll. ' Buchstabe b) besteht kein generelles Bedürfnis für eine
2. öffentliche Kontrolle durch Behörden der Kinder- und
3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugend- | Jugendhilfe. DieEntscheidung, Kinder oder Jugendliche

hilfe liegende Aufgaben für Kinder oder Jugendliche | 1" Ferienzeiten in eine solche Einrichtung zu schicken
wahrnimmt, wenn für sie eine entsprechende wesetz- |(- B- sog. Reiterhöfe), soll Eltern im Rahmen ihrer
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liche Aufsicht besteht oder «:: im Rahmen des Hotel-| Erziehungsverantwortung vorbehalten bleiben. ”

"und Gaststättengewerbes nicht überwiegend der Auf- |Mit der Änderung wird die Initiative des Bundesrates
nahme von Kindern oder Jugendlichen dient. zur Änderung des SGB VII (Bundestagsdrucksache

(2) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen verse- | 15/4158) aufgegriffen, mit. der der Integrationsgedanke
hen werden. Sic ist zu versagen, wenn in der Kinder- und Jugendhilfe stärker zum Tragen

!. die Betreuung der Kinder oder der Jugendlichen kommen soll.
durch geeignete Kräfte nicht gesichert is! oder Die Änderung bezweckt eine Konkretisierung der Vor-

2. in sonstigerWeise das Wohl der Kinder oder der aussetzungen, nach welchen eine Betriebserlaubnis
Jugendlichen in der Einrichtung nicht gewährleistet |versagt werden kann. Aufgrund der häufig schwierigen
ist; los Ai insesennderg dastn anrünchmen, won sei |Auslegung des Begriffs der Kindeswohlgefährdung

\ ger Fürdening von Kindern ung Jugendlichen in in | erscheint es zweckdienlich, Beispielfälle zu benennen,
. Saeliilten um eine Vereinheitlichung der Praxis zu erreichen. So-

a} vu gesolluhalle und sprache Integeilou |wohl die Integration von Kindern und Jugendlichen als |
. ale auch die Sicherung einer angemessenen medizinischen

55 die gesundheitliche Vorsorge und inedlonlsche Versorgung greifen existentielle Grundlagen der Förde:

\ Betpmang rung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

schwer win auf.
Der Trffser der Elurichtione sol! mit dem Antras die Das Erfordernis, eine Konzeption der Einrichtung vorzu-
Komwession der Einrichtine vorlsves, ÜberdieVoraus- | legen, wenn die Erlaubnis beantragt wird, greift die
setzungen der Eignung sind Vereinbarungen mitden | Praktische Notwendigkeit auf, für die Erlaubnis einen
Trägem der Einrichtungen anzustreben. Die Erlaubnis ist| rtsprechenden Beurteilungsmaßstab zu erhalten.
zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl

der Kinder oder der Jugendlichen in der Einrichtung

gefährdet. und der Träger der Einrichtung nicht bereit
oder in der Lage ist, die. Gefährdung abzuwenden. Zur

Sicherung des Wohls der Kinder und der Jugendlichen ,
können auch nachträgliche Auflagen erteilt werden.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rück-
nahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine

aufschiebende Wirkung.

(3)...

(4...

$ 46 Örtliche Prüfung |

(1) Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen| Die allgemeine Mitwirkungspflicht aus den $$ 60 ff. des
des Einzelfalls an Ort und Stelle überprüfen, ob die Ersten Buches hat keine Geltung bei der Beantragung
Voraussetzungen lür die Erteilung der Erlaubnis weiter- |einer Betrtebserlaubnis gemäß $ 45. Deshalb ist die
‚bestehen. Taer Träper der Binstehtung sol Deider ön Ergänzung notwendig, um den Träger der Einrichtung

obes Prülung ayowirken, Sie soll das Jugendamt und zur Mitwirkung zu verpflichten.
einen zentralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn
diesem der Träger der Einrichtung angehört, an der

Überprüfung beteiligen.

2)...

$ 47 Meldepflichten

| Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat Die jährliche Meldepflicht für Heime, in denen Kinder
der zuständigen Behörde leben, war im Zusammenhang mit der Neuordnung der

ll. Adoptionsvermittlung im Jahre 1976 eingelührt worden.

2. die bevorstehende Schließung der Einrichtung Damit sollte insbesondere festgestellt werden, ob Kinder
Leu ur, „ FR in Heimen fehlplatziert sind und für eine Adoptionsver-

unverzüglich-anzuzeigen. Änderungen der in Nummer I . in Betracht ke en. Diesem Anliesen wird
bezeichneten Angaben os ww zur senuzerpseon sind der mittlung "Betrach SONe an KA

ne . nn on jedoch seit der Neuordnung des Kinder- und Jugendhil-
zuständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der beleg- ve ern dieEr fe lar & ($ 36) Rechnung getra-ten Plätze ist jährlich einmal zu melden. ‘ ferechts durch die Hilfep anuns S- Fe KR a

\ “ gen. So ist das Jugendamt vor und während einer lang-
Le lahfgenigneit fristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie
(ir fagferhoeben} im Einzelfall verpflichtet zu prüfen, ob für das jeweilige

0 Kind die Annahme als Kind in Betracht kommt ($ 36

Abs. I Satz 2). Für eine schematische jährliche Melde-

pflicht besteht damit kein Bedürfnis mehr.

In \ $ 47 Abs. 1 stellt eine Foleeänderung zu $ 45 dar.
$ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormund-

schafts- und den Familiengerichten
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I ,

. (D.. Folgeänderung zur Aufnahme der Regelung in $ 8a.

(2)... —

Bfenfgehoben) .

$ 52a Beratung und Unterstützung bei Vaterschafts- .
feststellung und Geltendmachung von Unterhaltsan- \
sprüchen . -

(1) Das Jugendamt hat unverzüglich nach der Geburt Folgeänderung zur Streichung von $ 1615e BGB im
eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet|Rahmen des Kindesunterhaltsgesetzes.

sind, der Mutter Beratung und Unterstützung insbeson-
dere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen des Kindes anzubie-

ten. Hierbei hat es hinzuweisen auf .» \ .
1. ...

2...

3.. die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Erfüllung von

Unterhaltsansprüchen nach $ 59 Abs. | Satz | Nr. 3
beurkunden zu lassen,

A. '

I...

(2) ...

I...

$ 59 Beurkundung und Beglaubigung

(1) Die Urkundsperson beim Jugendamt ist befugt, Folgeänderung zur Streichung von $ 1615e BGB im

L... | Rahmen des Kindesunterhaltsgesetzes.
2...

3. die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsan-
sprüchen eines Abkömmlings zu beurkunden, sofern
die unterhaltsberechtigte Person zum Zeitpunkt der: '
Beurkundung das 21. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat,

A...
I...

8...

9...

(2)...

(3)...

$ 61 Anwendungsbereich

(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung |Sozialdaten sind Daten, die von einer in $ 35 SGBI
and Yorworklane in der Jugendhilfe gelten $ 35 des genannten Stelle erhoben oder verwendet werden. Die
Ersten Buches, $$ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie|Träger der freien Jugendhilfe gehören nicht zu diesen
die nachfolgenden Vorschriften. ... Stellen und erheben oder verwenden daher keine Sozial-

daten, sondern personenbezogene Daten. Die Begriffe
„Verarbeitung“ und „Nutzung“ sind in dem Begriff der

. i „Verwendung“ enthalten ($ 67 Abs. 7SGB X).

Id. -
Sılasfechoben) Der bislang normierte Verweis in $ 61 Abs. 3 auf das

Jugendgerichtsgesetz hatte keine praktischen Auswir-
kungen, da dort keine Datenschutzvorschriften vorhan-
den sind. Die Aufhebung ist daher logische Konsequenz.
Dennoch müssen auch im Rahmen der Mitwirkung im

Jugendstrafverfahren datenschutzrechtliche Vorschriften
beachtet werden. Dies wird durch die Änderung in $ 62
Abs. 3 erreicht. Mit dem Verweis auf$ 52 wird klarge-

: \ stellt, dass die datenschutzrechtlichen Vorschriften des
Achten Buches Sozialgesetzbuch auch für die Mitwir-
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kung der Jugendhilfe im Strafverfahren Anwendung "
finden.

#3 Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der Die geänderte Fassung von $ 61 Abs. 4 trägt dem Rech-
freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so ist sicher- |nung und stellt klar, dass die Träger der freien Jugend-
zustellen, dass der Schutz ser personssberogenen Dyien | hilfe zu verpflichten sind, mit ihrer Klientel eine. Ver-
acı der irbebung and Yonwenluns In entsprechender traulichkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten
Weise gewährleistet ist. zu vereinbaren, die den gesetzlichen Vorgaben für die

- “ Träger der öffentlichen Jugendhilfe entspricht.

$ 62 Datenerhebung

(N)... Hinsichtlich einer Datenerhebung bei Dritten waren die

(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist |.Befugnisse im Kontext von Kindeswohlgefährdungen zu
über die Rechtsgrundlage der Erhebung «wie ix, eng.
Saweckbestinsmengen der Drbebuey un Verwendung

aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind.

(3) Oline Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialda- u

ten nur erhoben werden, wenn \

l. ..

2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist
oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine Erhe-

bung bei anderen erfordert, die Kennwis der Daten
aber erforderlich ist für

a)...

b) ..

c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den $$ 42| Die in Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe d bisheriger Fassung
bis 48a und nach& 32 oder erwähnte Erforderlichkeit für eine gerichtliche Entschei-

d) die imtilang des Schutzauftragen bei Nindes- dung als Voraussetzung für die Gewährung einer Leis-
wohlgefüludung nach I Su ooller tung nach dem SGB VII hat den Erfordernissen der

3. die Erhebung beim Betroffenen cinen unverhältnis- |Risikoabschätzung bei Anhaltspunkten für eine Kindes-

. mäßigen Aufwand erfordern würde und keine An- wohlgefährdung nur zum Teil Rechnung tragen können.
haltspunkte dafür bestchen, dass schutzwürdige Inte- |Dies soll durch die in Absatz 3 neu eingefügten Num-
ressen des Betroffenen beeinträchtig werden. mern 4 und 5 (soll heißen 2d und 4, d. Verf.) behoben’

4. ie Erhebung heiden: Betroftenen den Zayeng ger werden, wobei Nummer 4 (soll heißen 2d, d. Verf.)

Rile aanyiiall zelnen wünls, insbesondere die Fälle betrifft, in denen die Personen-

sorgeberechtigten an der Risikoabschätzung bei An-

haltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung nicht mit-
wirken und Nummer 5 (soll heißen 4, d. Verf.) insbe-

sondere bei der Informationsgewinnung im Rahmen von
Anhaltspunkten für einen sexuellen Missbrauch Bedeu-

tung erlangen dürfte.

' Die Änderung des Absatzes 3 stellt eine Folgeänderung
zur Streichung des $ 61 Abs. 3 dar.

(4... .

$ 63 Datenspeicherung

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies Durch das Gesetz zurÄnderung des Bundesdaten-
für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. |schutzgesetzes und anderer Gesetze vom 18. Mai 200]

(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben |(BGB! TS. 904) wurde auch im SGB X die grundlegen-
der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden sind, dür- de Unterscheidung zwischen Dateien und Akten aufge-
fen nur zusammengeführt werden, wenn und solange geben. Die Änderung in $ 63 Abs. I und 2Satz | trägt
dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammenhangs dem Rechnung.
erforderlich ist. ...

$ 64 Datenübermittlung und -nutzung

(Di.

(2)...

(23) Vor ainer Übermittlung an eine Fachkraft, die der Es wird im neuen Absatz 2a klargestellt, class das Gebot

verapiworllichen Stelle nioln angeliört Since SoZial- | zur Anonymisierung und Pseudonyimisierung beim Zu-
daten au angnwimisiosen ar Zu ssnuclistyiminlateı, sammenwirken mehrerer Fachkräfte und auch bei einem

. sowitche Alfgubenestililung con znlinst sonstigen Austausch mit externen Fachkräften gilt. Ins-
besondere bei einer Risikoabschätzung nach $ 8a Abs. I |.
ist. im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob eine Risikoab-
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“ schätzung auch in anonymisierter und/oder pseudonymi-
. sierter Form erfolgen kann. ;

’ (3)...

$ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönli- .
chen und erzieherischen Hilfe |

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und
erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von

diesem nur weitergegeben werden

1... \

2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur |Die Änderung in Absatz | Satz I Nr. 2 trägt der Strei-
Erfüllung der Aufgaben nach $ 2: Abs. 3, wenn an- |chung von $ 50 Abs. 3 und der Einfügung seines Rege-
gesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes lungsinhalts in $ 8a Abs. 3 Satz 2 Rechnung.
oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine
für die Gewährung von Leistungen notwendige ge-
richtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden
könnte, oder | | |

3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eimen Wechseis der In der Literatur waren Bedenken geäußert worden (Maas

Fallzuständigkeit un Jugendamt oder alkos Weoluels |NDV 2001, 281 [284 f.]), die Änderungen in $ 67
der örtlichen Zuständigkeit ir die Gewätring oder |Abs. 12, 88 67a, 67b SGB X im Zuge der Umsetzung

. Bebringing der Indialane yoraatwonlich in, wenn der Richtlinie 95/46/EG (ABIEG Nr. L281,8.3D)

Anluilapunkte Tr sine Derihrdung des Kindeswohl | stünden im Widerspruch zu den Regelungen im SGB
gegeben sind und die Daten für sine Abschätzung des|VIIL Dem Gesetzgeber war es unbenommen, in $ 65

"|. Gefäbntkaeganistkon notbwendis sind, oder SGB VII einen weitergehenden Schutz der in$ 67
4. anche Fachiivißee. de zum Zwecke der Alsehäizung |Abs. 12 SGBX als „besondere Arten personenbezoge-

dus Oaflhrdungsrhiiksn nach I Sa Juneupsvonen ner Daten‘ bezeichneten Sozialdaten zu normieren. Die

wenn 2b Als, Ja baut unberüift. oder | Neufassung soll die bessere Verständlichkeit der Zu-
sammenhänge zwischen den allgemeinen Vorgaben im .
SGB X und der spezialgesetzlichen Regelung in $ 65 '
SGB VI fördern.

Bu Nach seiner bisherigen Fassung war im Bereich der sog.
. \ „anvertrauten Sozialdaten“ eine Datenübermittlung nach

einem Zuständigkeitswechsel innerhalb eines Jugend-
amts oder von einem Träger der örtlichen Jugendhilfe zu
einem anderen nur möglich, wenn die Personen, durch
welche die Informationen anvertraut wurden, eingewil-

list haben (Nr. 1), die Anrufung des Familien- oder
\ Vormundschaftsgerichts nach $ 50 Abs. 3 erforderlich

war (Nr. 2) oder ein rechtfertigender Notstand im Sinne
von $ 203 Abs. I i. V. m. $ 34 StGB vorlag (Nr. 3).

Bei Vorliegen von Anhaltspunkten für eine Kindes-
wohlgefährdung im Sinne des $ 1666 Abs. 1 BGB, die

- noch keine Anrufung des Fainilien- bzw. Vormund-

schaftsgerichts und auch nicht den Schluss auf'eine
gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr im Sinne
des $ 34 StGB gerechtfertigt haben, erschien dieses
Ergebuis unbetriedigend. Hinweise, die für eine Risiko-
einschätzung wertvoll sind, gehen damit verloren. Im,
Interesse cines effektiven Schutzes von Kindern und

Jugendlichen bei-Anhaltspunkten für eine Kindeswohl-
gefährdung wird die Befugnis zur Weitergabe anvertrau-
ter Daten. erweitert.

=. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in
$ 203 Abs. ] oder 3 des Strafgesetzbuches genannten
Personen dazu befugt wäre.

2)...

\ 5097 Auskunft an den Netroflonen tanfoehoben

$S 68 Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft,

Anmtspülegschaft und der Amtsvormundschaft

\ (1) Der Beamte oder Angestellte, dem die Ausübung der|Wegen der Streichung der Wörter „in Akten und auf

\ ‚18
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Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amtsvormund- sonstigen Datenträgern“ wird auf die Begründung zu ”
schaft übertragen ist, darf Sozialdaten nur erheben ur! $ 63 verwiesen.

worwenden, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben
erforderlich ist. ...

(2)... - , i

| (3) Wer unter Beistandschaft, Amtspflegschaft oder $ 68 SGB VII blieb bei der Verabschiedung des Bei-

Amtsvormundschaft gestanden hat, hat nach Vollendung| standschäftsgesetzes vom 4. Dezember 1997 (BGBlI
“| des 18. Lebensjahres ein Recht auf Kenntnis der zu S. 2846) unverändert. Dies hat zu Problemen bei der

seiner Person gespeicherten Informationen, soweit nicht |Frage nach einer Datenweitergabe nach Beendigung der
berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen. Vor Beistandschaft geführt. Der Elternteil, der die Beistand-
Vollendung des 18. Lebensjahres können ihm die ge- schaft beantragt hat und die ganze Zeit uneingeschränkt
speicherten Informationen bekanntgegeben werden, sorgeberechtigt geblieben ist, konnte nach $ 68 Abs. 3

soweit er die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähig- |SGB VII der bisherigen Fassung. selbst keine Kenntnis
keit besitzt und keine berechtigten Interessen Dritter  _ |über die zu seiner Unterstützung erhobenen Sozialdaten
entgegenstehen. Nach usschgmne uimer Beiuindschslt | erlangen. Dies führte zu teilweise erheblichen Proble-
haldarlkas Ineaus der lernte. der die Boislandwelalt |men bei der weiteren Realisierung der Unterhaltsansprü-

beastyagt hai, einen Ausspruch aut Neumtol der guspel- |che der Kinder und Jugendlichen (vgl. DIJUF-Rechts-
eberten Daten, solange der Junge Mensch muinderiährug |gutachten JAmt 2001, 277 u. 346; Piontek JAmt 2001,
ist ua der Rlerpeell anımpsberechtgt Ier, 346). Dem wird nunmehr dadurch Rechnung getragen,

dass während der Minderjährigkeit der Elternteil, der die
Beistandschaft beantragt hatte, ein eigenes Recht auf

Kenntnis der im Jugendamt gespeicherten Beistand-
schäftsdaten erhält.

(4) Personen oder Stellen, ar die Sozialdaten übermittelt 2

worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck vırwcr-

den, zu dem sie ihnen nach Absatz | befugt weitergege-
ben worden sind.

5)...

$ 69 Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Jugendänn-
ter, Landesjugendämter

(N... Die Änderung soll dem Bedürfnis der Länder Rechnung

2... tragen, die Durchführung der Aufgaben im Zusammen-
8). hang mit der Kindertagesbetreuung den kreisangehöri-

" gen Gemeinden und Gemeindeverbänden zu übertragen.
4. Sie greift damit Vorschläge der Jugendministerkonfe-

\ renz am 13/14, Mai 2004 in Gütersloh sowie der Ent-

schließung des Bundesrates zur Änderung des Achten
\ Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) — Kinder- und

oo Jugendhilfe - Entlastung der Kommunen und Länder im
Bereich der Jugendhilfe (Bundesrätsdrucksache 222/04)
auf.

(5) Landesrecht kann bestimmen, dass kreisangehörige |Die Öffnungsklausel des Regierungsentwurfs wird um
Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche die Klarstellung ergänzt, dass die Länder zur Beachtung

Träger sind, zur Durchführung von Aufgaben der Förde- |des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern sowie zur
rung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder- | Schaffung eines Kostenausgleichs für die Kommunen
tagespflege herangezogen werden. us Wilsch- und bei der Aufnahme gemeindefremder Kinder in Tagesein-
Wahlrecht der Bfters nach 8 9 bleibt unbeniben Dir die [richtungen und Tagespflege ($ 69 Abs. 5) verpflichtet
Adflisdhine gorelndefrender Kindler lo ungeniesse | sind.

sor Kostenausgleich sicherzustellen.

(6)...

2 72a Porsllstliche Diyung Die Vorschrift konkretisiert den unbestimmten Rechts-

Pia Prllrer des SH faolielten Jowenliulfe sllen Risen. |Degriff „persönliche Eignung“ in $ 72 Abs. I Satz |
Bel der neyesiehlehen Diepanır un Syn 97° Ab 5 |SGB VI. Ihr liegt der Gedanke zugrunde, dass be-
Inchesondese sichershellen du 2 uie helle Personen u stimmte Personen aufgrund ihres bisherigen Verhaltens
Shfligen der vermittelt. lo nerbelnallir wegen einer| ls nicht geeignet gelten, Aufgaben in der Kinder- und
Sıraflat nach den 88 171. 17 bie [7de, DIS bis IN Ta Jugendhilfe wahrzunehmen. Praxisfälle belegen, dass
SI BIS Ile oder & Sa Sipfenserbuchen vorineh:|beispielsweise Personen mit sog. pädophilen Neigungen
worden sieh Pu denen Fuyech sollen aje aleh bel den sich ganz bewusst und zielgerichtet solche Arbeitsfelder
insietluns und In reralnglßiun Abständen van den zo|Suchen, die ihnen die Möglichkeit der Kontaktaufnahme‘

heschäftigenden Personen ei Pilbrusgezeuupia nach zu Kindern und Jugendlichen verschaffen (vgl. Enders,
Sr Als, S dern Bundesrentrahen ker eiren waren , Ursula, „Das geplante Verbrechen - Sexuelle Ausbeu-
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- .. assen. Durch Vereinbarungen ni den Talgem von tung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Institu-
ipwichiingen und [Nensten sollen die Tiiger der 3Yssı- |tionen“, Köln 2002).

lichen Supndhälie auch sicherstellen, lass alles Ki Um einen umfassenden Schutz der Kinder und Jugendli-
Kersonen nach Salz | beschäftigen. chen zu gewährleisten, bedarf es aber nicht nureiner .

Intervention nach einer bereits begangenen Straftat,
sondern auch einer effektiven Prävention. Erforderlich

sind daher Maßnahmen, die verhindern, dass einschlägig.

“ vorbestrafte Personen überhaupt im Bereich der Kinder-

und Jugendhilfe arbeiten können. Das gilt sowohl für die
- öffentliche als auch für die freie Jugendhilfe sowie die

sonstigen Leistungserbringer.

Insbesondere sind Personen, die rechtskräftig wegen

’ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach
"den $$ 174 bis 174c, 176 bis 18la, 182 bis 1Sde StGB

verurteilt worden sind, für die Wahrnehmung von Auf-

gaben in der Kinder- und Jugendhilfe persönlich unge-
eignet. Aber auch Personen, die rechtskräftig wegen der

\ Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht gegen-
\ . über einer Person unter 16 Jahren nach $ 171 StGB oder

|wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen nach $ 225
StGB sowie Personen, die rechtskräftig wegen einer

Straftat nach dem Jugendschutzgesetz oder dem Ju-

gendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder verurteilt

worden sind, sollen nicht mit Aufgaben in der Kinder-

. und Jugendhilfe betraut werden. Diese Personen gelten

aufgrund ihres bisherigen Verhaltens ebenfalls als nicht
geeignet, Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe
wahrzunehmen.

. |Zwar kann mit einer Regelung, die an rechtskräftige
Verurteilungen anknüpft, nicht umfassend verhindert

werden, dass beispielsweise Personen mit sog. pädophi-
len Neigungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
eingestellt werden. Die Verpflichtung zur regelmäßigen

Überprüfung der persönlichen Eignung kann aber eine \
Abschreckungswirkung auf potenzielle Bewerber haben.
Das Bewusstsein, dass die öffentlichen Träger der Kin-

der- und Jugendhilfe bei Bewerbungen die Vorlage von

. Führungszeugnissen verlangen, kann einschlägig vorbe-
strafte Personen bereits davon abhalten, sich auf Stellen
in der Kinder- und Jugendhilfe zu bewerben.

$ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe an der Wahrnehmung anderer Aufgaben

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können
anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durch-

führung ihrer Aufgaben nach den $$ 42, 50 bis 52a und .
. 53 Abs. 2 bis 4 beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur

Ausführung übertragen.

’ (2)...

$ 78a Anwendungsbereich |

. (1) Die Regelungen der $$ 78b bis 78g gelten für die "Neben einer Folgeänderung zur Streichung von $ 43 und
| Erbringung von der systematischen Neufassung von $ 42 enthält die '.
ll. Regelung eine Ergänzung hinsichtlich des Anwen-

- 2... dungsbereichs der $$ 78a ff. Einbezogen werden auch
3.,\ solche stationäre und teilstationäre Hilfen zur’Erziehung,

4. Hilfe zur Erziehung die nicht auf der Grundlage der $$ 33 bis 35, sondern
) unmittelbar auf der Grundlage des $ 27 gewährt werden.
b) ... |

Don
ad} an sonsüger feiisüillonlier oder Atulisnlrer Fowm
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6... “

Von "

(2) Landesrecht kann bestimmen, dass die $$ 78b bis
78g auch für andere Leistungen nach diesem Buch sowie
für vorläufige.Maßnahmen zum Schutz von Kindern und

| Jugendlichen ($ 42) gelten.

$ 78b Voraussetzungen für die Übernahme des Leis-
tungsentgelts “

(N)... Zur Qualifizierung intensivpädagogischer Maßnahmen

(2) Die Vereinbarungen sind mit den Trägern abzu- im Ausland ist neben anderen gesetzgeberischen Schrit-
. schließen, die unter Berücksichtigung der Grundsätze ten (siche Anderungen zu $ 27 und $ 36) insbesondere

der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsam- | eine stärkere Angebotssteuerung erforderlich. Vielfach
keit zur Erbringung der Leistung geeignet sind. vorcin- werden für die Durchführung intensivpädagogischer
unser Ahor die Krbelteupe von FTD zur Drehung |Projekte im Ausland Träger herangezogen, die sich jeder
Im Ausland dirten nur m) solchen Trltern abrekchkos- Kontrolle im Inland entziehen, da sie ihren Sitz im Aus-
ses werden, (le “ “ land haben. Dadurch kann der Schutz der betroffenen

|. anerkannte Träger dar Juzendiilfe oder Träger einer Kinder undJugendlichen im Ausland nicht gewährleistet
erlanbaishfl) hiisen Einrichtung Im Itland RN in werden. Künftig sollen intensivpädagogische Projekte

a im Ausland (sog. Stand- und Reiseprojekte), die in der
aesn. | Regel nur Teil einer auf längere Zeit ausgerichteten
un una Hilfe im Inland sind, grundsätzlich nur noch von aner-

3. ae Cem Khr dafır bisten, dass en il REuhlsvan kannten Trägern der Jugendhilfe (875) oder Trägern
schriften des Anfenthaltslandes einhalten und wit den|Ol Einrichtung, die der Aufsicht der zuständigen
IN kn ne Reken lan el vreie due And, |Landesbehörden (Landesjugendämter) nach den $$ 45

“ nn u nn ff.) erbracht wird, durchgeführt werden dürfen. Darüber

Bo. hinaus müssen für solche Projekte wegen der hohen
Anforderungen an die fachliche Kompetenz künftig
zwingend Fachkräfte im Sinne von $ 72 Abs. | einge-
setzt werden. Schließlich setzt die erfolgreiche Durch-

führung der Projekte die Bereitschaft zur Kooperation
mit den Behörden und den deutschen Vertretungen im

on Ausland voraus.
$ 84 Jugendbericht

MD... Die Beschränkung der Anzahl der Sachverständigen ist

(2) Die Bundesregierung beauftragt mit der Ausarbei- nicht sachgerecht.
tung der Berichte jeweils eine Kommission, der stindes-

:ens sieben Sachverständige (Jugendberichtskommissi- '
on) angehören. ...

. $ 87 Örtliche Zuständigkeit für vorläufige Maßnah-
men zum Schutz von Kinder und Jugendlichen

Für die Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendli-|Folgeänderung des Weglalls von $ 43 und der systema-
chen (8 42) ist der örtliche Träger zuständig, in dessen tischen Neufassung von $ 42.
Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn

; der Maßnahme tatsächlich aufhält.

$ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, Melde-
pflichten und Untersagung

(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie deren
Rücknahme oder Widerruf ($3 $3. 44) ist der örtliche

Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson

ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) ... .

SI.

$ 39b Kostenerstattung bei vorläufigen Maßnahmen -
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen der Inob-|Folgeänderung zur Streichung von $ 43 und der syste-
hutnahme von Kindern und Jugendlichen ($ 42) aufge- |matischen Neufassung von $ 42.
wendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten,

dessen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufent-
’ halt nach $ 86 begründet wird. .

2]
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(3)...

$ 89e Schutz der Einrichtungsorte

(1) Richtet sich-die Zuständigkeit nach dem gewöhnli- :
chen Aufenthalt der Eltern, eines Elternteils, des Kindes

oder des Jugendlichen und ist dieser. in einer Einrich-
tung, einer anderen Familie oder sonstigen Wohnform
begründet worden, die der Erziehung, Pflege, Betreuung,

. Behandlung oder dem Strafvollzug dient, so ist der örtli- "
che Träger zur Erstattung der Kosten verpflichtet, in
dessen Bereich die Person vor der Aufnahme in eine

Einrichtung, eine andere Familie oder sonstige Wohn-

form den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. in yacıı Satz |Durch die Einfügung von Satz 2 wird klargestellt, dass
} begründete Ersiatiaigpiplbehl Bier lontehen, wunin eine nach Satz !} begründete Erstattungspflicht auch
sul solange sich die Dytliehe Zuständige nach 3 6a dann bestehen bleibt, wenn eine Leistung nach $ 86a
Abs. dmg 86h Als. Sncllen Abs. 4 über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus

weitergeführt wird oder sich eine Hilfe für junge Voll-
jährige nach $ 41 an eine Hilfe zur Erziehung nach den
88 27 ff. bzw. Eingliederungshilfe für seelisch behinder-
te Kinder und Jugendliche nach $ 35a änschließt und :
sich die Zuständigkeit zuvor nach dem gewöhnlichen
Aufenthalt der Eltern, eines Elternteils, des Kindes oder

des Jugendlichen richtete.

8 86b Abs. 3 betrifft den gleichen Regelungsbereich wie
\ S 86a Abs. 4. Der Hinweis in $ 89e Abs. ] Satz ? sorgt

daher für eine einheitliche Rechtsanwendung.

. (2)...

$ 89£ Umfang der Kostenerstattung

(NM... Im Rahmen des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-

2)... leistungen am Arbeitsmarkt ist im partamentarischen
N kehaknı Verfahren eine inhaltsgleiche Regelung über die Ein-
ET schränkung des Kostenersatzes in das SGB XII und das

SGB VII eingefügt worden. Diese betrifft aber nicht die
Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern, hier
also Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, sondern den
Kostenersatz des Leistungsberechtigten gegenüber dem

\ Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Für eine derartige
Bestimmung besteht im Kontext der Leistungen der
Jugendhilfe nach dem SGB VIII kein Regelungsbedarf.
Absatz 3 wird daher aufgehoben. '

Achtes Kapitel

Kostenietelligung Der Begriff der Teilnahmebeiträge hat eine eigenständi-
ge Bedeutung und kann nicht entfallen, da die Bedeu-
tung der Begriffe „Kostenbeitrag“ und „Teilnahmebei-
trag“ nicht identisch ist. Von der Verpflichtung zur Zah-
lung von Teilnahmebeiträgen kann eine Leistungsge-
währung abhängig gemacht werden, und sie können
ohne Kenntnis der genauen Kosten erhoben werden. Für
Kostenbeiträge ist es hingegen erforderlich, dass die
Kosten bereits angefallen sind. Die Pflicht zur Leis-
tungsgewährung ist davon unabhängig. Mit dem Begriff

, der „Kostenbeteiligung“ als Überschrift des Achten
Kapitels wird der Inhalt deutlicher als zuvor wiederge-

\ cben,

Erster Abschnitt

Pauschallerie Rostenbeieiligung . | Die Änderung der Überschrift dient der Abgrenzung der
Formen der Kostenbeteiligung des $ 90 zu denen der

| ss ol ff.
$ 90 Paruschalierie Kosterdietelligung

\ Die Heranziehung zu den Kosten für teilstationärc Leis-
" tungen erfolgt nun nicht mehr, wie im Regierungsent-
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wurf vorgesehen, in $ 90. Dadurch sind in $ 90 nur noch ”
Änderungen erforderlich, die die gleichwertige Förde-
rung von Kindern in Kindertagespflege berücksichtigen.
Darüber hinaus wird die Terminologie geändert. Es ist

. nunmehr nur noch von Teilnahmebeiträgen und Kosten-

beiträgen die Rede, da das Wort „Gebühr“ nicht der
- | Gesetzessystematik entspricht.

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten Die bisher unterschiedliche Berechnung der Elternbei-

Lo. träge für die Tageseinrichtungen nach $ 90 Abs. I Nr. 3
22 und die Kindertagespflege nach $ 91 Abs. 2 wird aufge-

3. der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen geben. Durch die Neuregelung werden die kommunalen
und Kindertagesplioge nach den $$ 22 bis 24 Gebietskörperschaften auch ohne eine landesrechtliche

können Teilnahmebeiträge oder Sosunbeiräse festge- Regelung "N die Lageya serzt, für die Elteı nbeiträge zur
setzt werden. Landesrecht kann eine Staffelung der Kindertagespflege sozial gestaffeltePauschalbetr “en, N en. un BR festzusetzen. Hinsichtlich der Höhe dieser Beträge kön-
Teilnahmebeiträge und Eastenbeitilige, die für die Inan- a Br ae =

. - ars N ritne. nen sie sich an denen für die Tageseinrichtungen orien-
spruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder zu tieren |
entrichten sind, nach Einkommensgruppen und Kinder- nn . En
zahl oder der Zahl der Familienangehörigen vorschrei- |Weiterhin sieht die Vorschrift dieErhebung von Kos-
ben oder selbst entsprechend gestaffelte Beträge festser- |tenbeiträgen für teilstationäre Hilfen vor.
zen. Wanlon die Teiinahmelsiträgs oder Nostenbelisige
sach den Einkommen berechnen Dieibr che Hipenbeim.

ZAHRRE Dach dam Eigenbeinvallagengpesitz auller Bo-
wacht, \

(2) In den Fällen des Absatzes I Nr. 1 und 2 kann der | \

Teilnahmebeitrag oder der Kostenlnilitag auf Antrag
ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn -

l. ...
2...

(3) Im Fall des Absatzes ! Nr. 3 soll der Teilnahmebei-

trag oder der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teil-
weise.erlassen oder vom Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den . .

Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Absawz 2 Satz
2 gilt entsprechend.

(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gel- |Da die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagen-
tend die 88 82 bis 85, 87 und 88 des Zwölften Buches gesetz vor allem jungen Familien mit kleinen Kindern
entsprechend, soweit-nicht Landesrecht eine andere zugute kommt, soll sie sich nicht negativ auf die Bemes-
Regelung trifft. Bei der Zäiskormiyensbwrunenise bleib | sung der Elternbeiträge auswirken.

dis iyankheimrisage nach dem [genhaimruläsenesiety
uber Betracht

Zweiter Abschnitt - | "
Kostenbellräge für stetlondre und fellstafiorfiive Lei |Die Änderung der Überschriften dient der Abgrenzung
tungen sowie vorläufige Wallner der Formen der Kostenbeteiligung des $ 90 zu denen der

0,889 FF.
$ 91 Auwendunsbereich

[3 Zu toigenden vollsunioniven Leisienpen und vorläio- | Die Neufassung der Vorschrift enthält einen abschlie-
gen Mallnehmen werden Kontenbuliriie ersoben: ßenden Katalog derjenigen Leistungen, zu denen nach

er Ihtterkumit lunser Mitnchen In einer suriainign. |Maßgabe der folgenden Vorschriften eine Beteiligung
auslsch heslsiteien Wohnfunn iS II Abs D. - an den Kosten vorgesehen ist. Die Heranziehung zu

3. der Beirenun vor Milttern oder witern un Kondern | ambulanten und teilstationären Hilfen wird künftig ab-
ig gemeissämen Welnfornen 18 DI schließend in $ 90 geregelt. Ersetzt wird auch $ 96, der |

i_ der Betreuung und Vers: ent 2oh Zipdern in Maren. | durch die Konzentration der Heranziehung auf den öf-
Taten {8 30, . fentlichen Kostenbeitrag ($ 92) entfällt. Der Kreis der
der iteneiibe ga bei pulwendiser Unferbeitauns Kostenschuldner wird künftig in $ 92 geregelt. Insge-

u Iuneor Menschensur Petiliene der Schulstlieht ung |samt wird damit der Bereich der Leistungen, bei denen
Zum Ahschluss der Schnlayehilluns 2 eine Kostenbeteiligung erfolgt, gegenüber dem gelten-

. &, der Mile sor Drrlehune den Recht nicht ausgeweitet. Der Umfang der Heranzie-

3 in Vellrehntlete A hung wird in $ 94 bestimmt.
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. 1 In sinem Heim oder giner sonstigen beitwulen
Wohnfomn OLD "

2). 19 INEeHatver sorielpädagogischer kinzeibetrwu- \
: ung 35), sofern sis uukerballiddun Eherthauses

iy aufder Grundlige von 83 in staßonkiror Korn.

6. der Eingliederungshülfe [ir seelisch behinderte Kin
der und Jugendliche in Hinsichtungerrüber Pay and
Nacht, sonstigen Wohnformen und Surch guulänefe \
Pfigoporsungg {3 30a Al, DS Dun.

7. derinellieinalung von kinder und Jupendbehon

OEL

&, der Hi Dr longe Yollllyiee, »oweltsie den in den
Nimimerm Sound 5 gernamlen Lebstungeironöprioih -

SEN

- [223 Zu folgenden tellstatloniren Leistungen werden Aus systematischen Gründen wird die Heranziehung zu
Konenbeinäge arloben ‘ den Kosten teilstationärer Leistungen in $ 91 als neuer

! der Retrenune und Yerprenus von Kindern io Non.|Absatz 2 geregelt. Dort wird zusätzlich die Betreuung
tuariosen nach zan und Versorgung von Kindern in Notsituationen aufge-

3, Hilfe pur Beziehung In giner Tagengruppe nach 230 [nommen, da diese Leistung sowohl in voll- als auch in
und anderen ferlzatiinlirch Leistungen nach 27. teilstationärer Form erfolgen kann. Die Verweisungen in

3 Eingliederungshille Rn seelisch behinderte Kinder $ 92 Abs. I werden dementsprechend angepasst. Mit
und Inssodliche in Yaneseinsiehtungen und anderen |dem neuen Absatz 5 wird klargestellt, dass der Träger
teilstationären Einrichtungen Haun S 384 Als. > Nr, > |der öffentlichen Jugendhilfe vorleistungspflichtig ist.
und

& Hilfe [ir Junge Yollllhrige, soweit nle.den in den

Nammern Daimd Jaynaanteh Leiiungen oniispricht
Beih

{33 eg Kosten umfassen aueh die Aufwendungen für |

gen nolwendigen Unterhalb unddk Krunkenhlife

{9 Yorwallungskosten IMeiben außer Betracht

5: [Ne Träger der Gflenibilen Jugendiiile tngen dir
Kosten der in den Absillzen D iau I gerranmpen Leisfun \

zen ysahhänalg vonder Frbebung einen Konisaheiinien. .

$ 92 Ausgestallung der Heranziehung

Die dem Sozialhilferecht nachgebildete Unterscheidung

zwischen ergänzender Hilfe, erweiterter Hilfe nach ;
pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall und erweiteter
Hilfe kraft Gesetzes ist in der Jugendhilfe ohne Bedeu-
tung, weil hier in der Praxis Leistungen nur in Form der
erweiterten Hilfe gewährt werden. Deshalb wurde der
bisherige Regelungsinhalt des $ 92 gestrichen. Die Rea-
lisierung des Nachrangs der Kinder- und Jugendhilfe

. ergibt sich abschließend aus $ 10.

In dieser und den nachfolgenden Vorschriften wird
künftig die Heranziehung der Kostenschuldner zu den
Kosten stationärer Leistungen der Jugendhilfe sowie

vorläufiger Maßnahmen nach $ 42 systematisch neu
geregelt und im Hinblick auf die Kostenberechnung
wesentlich vereinfacht. Die Aufteilung in drei verschie- |
dene Formen der Heranziehung aus dem Einkommen
(öffentlich-rechtlicher Kostenbeitrag, Übergang des
Unterhaltsanspruchs kraft Gesetzes und Überleitung des

. Unterhaltsanspruchs) wird zugunsten einer Öffentlich-
rechtlichen Heranziehung durch Kostenbeitrag in allen

. Fällen aufgegeben. Sowohl die Leistungsgewährung als
’ auch die Heranziehung zu den Kosten der gewährten

Leistungen und vorläufigen Maßnahmen werden damit
ausschließlich nach öffentlichem Recht beurteilt und der

\ Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte unterstellt. Ziel

I nn ist die Entflechtung des bislang überaus komplizierten
24
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Zusammenspiels unterhaltsrechtlicher und sozialrechtli- ’
cher Bestimmungen in.diesem Bereich. Zu materiellen
Wertungswidersprüchen mit dem Unterhaltsrecht führt
die Entflechtung nicht. $ 10 Abs. 2 sieht ausdrücklich.
vor, dass die. durch die Jugendhilfe eingetretene Be-
darfsdeckung bei der Berechnung des Unterhalts (min-
dern) zu berücksichtigen ist. Um zu verhindern, dass ein

“ Unterhaltspflichtiger seiner Barunterhaltspflicht in un-
veränderter Höhe nachkommt, aber für den gleichen

Zeitraum mit einem Kostenbeitrag belastet wird, hat der

Träger der öffentlichen Jugendhilfe (in Anlehnung an
$ 94 Abs. 3SGB XII und $ 7 Abs. 2 UVG) die Pflicht,
den Unterhalts- und Kostenbeitragspflichtigen über die

Gewährung der Leistung zu unterrichten und über die _
Folgen für die Unterhaltspflicht aufzuklären.

£13 Aus item nkermmen nach Maßgabe der 98 03 and | Die Vorschrift benennt den Kreis der Kostenschuldner

Qdherankuriehen sing) im Einklang mit dem bisherigen Recht und bezieht auch

} Kingler use Jusandliche zu den Nosten Jer je DD! diejenigen Personen ein, die bisher im Rahmen der
aba I Ne I bis Fund Ab I Ne Isa nommen Überleitung von Unterhaltsansprüchen erfasst worden
Leistungen und vorläufigen Maßnahmen. waren ($ 96 der bisherigen Fassung).

2. janye Yollkibeige za den Kosten dene 3 3 Abs | In $ 92 Abs. I wird die Reihenfolge der Verpflichteten
Sy hend Sumd Ale INES geuannien Leisten der Rangfolge angepasst. Zusätzlich wird in Nummer 5
gan . entsprechend der derzeitigen Praxis klargestelit, dass bei

3, Lessuspsberschtiäte nach Zonen Noten des in | teilstationären Leistungen der familienferne Elternteil
Sal Ab I Nv Dgenanstes nihatenun. nicht zu den Kosten herangezogen werden soll. Damit

3, Uhesatter on Lobenspariner Jenger Messen und | werden unnötige Friktionen mit dem zivilrechtlichen
Lisingsbetuehüigster uch 9 19 zy'den Kosten der ia|Unterhaltsanspruch vermieden.
SS: Abs, I um] genannten Leistungen und voräkt \
Aron Maihuilemen,

&, Ülterntelle zu den Kosten der in 2 WI Abs, | genann-

ten Leisinngen und vorläufigen Maßnabineu: loben

sig ll alun Juugen NMonsrhiär ausäunneni. so wenlun
sie auch zu.idlen Kosten der in $ 91 Al 7 geniiunien

i.elatungen Borängtioten, \

{N} De Heranziehnng ustoln dunb Erhebung eines Die Vorschrift bestimmt, dass die Heranziehung künftig
Kostenbettrags, dey durch Leisiineshascheld fasigesstrt |ausschließlich Öffentlich-rechtlich durch Kostenbescheid
wir Vherntells wenden gopsiun Devumwzuisn, erfolgt und ersetzt Absatz | der bisherigen Fassung. Die

aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen den Leistungsbescheid ist über $ 80
Abs. 2 Nr. 1 VwGO ausgeschlossen.

{9 Din Kortenlustrag kanns bei Iihern, Daipnfteh und Diese Vorschrift bestimmt den Zeitpunkt, ab dem der
Lebögsparmiair abdlein Zlaupiiinirkoben WUTGUN 5 Kostenbeitrag bei den Kostenschuldnern erhoben wer-
welchem dem P’Vikchügen die Gowäbenne der Leiten | den darf.

mägeieil su ” Be er aizen “ ne Upteratr Da die Erhebung von Kostenbeiträgen Folgen für die
DEREN ERBSRDDOT GEBE JUNEERSense ABB | Unterhaltspflicht haben kann, wird das Jugendamt zu

wurde, Ohne vorhenigs Abtellun; NRTGROSOMERRSS | einer entsprechenden Aufklärung verpflichtet,
| nd renslich. »u lene ehshehen we „Mit der Ergänzung in $ 92 Abs. 3 werden Ausnahmen

ianäichlichen Gründen. die In den Yorantwortinasie. | vom Grundsatz der vorangehenden Unterrichtung des
yeich des Pflichnsen fallen. un do Geitenduiachune. Kostenschuldnerserfasst.Kostenbeitragsschuldner sol |
seiiinchert war [füllen disse Ürlinde, Ist der Diktat 4 len sichihrer Pflicht nicht dadurch entziehen können,
onverzlrhich zu unterieliten “ dass eine Mitteilung nach Satz | aus von ihnen zu

j Se verantwortenden Gründen scheitert. \

ı:) En Kostenbeitrag kann pur erhoben werden, soweit | Satz I trägtder gestuften unterhaltsrechtlichen Ver-
Unterhallsansprüste vorrangg Besechugter mei ge pflichtung der Eltern Rechnung. Satz 2 entspricht $ 93
vehnälleet werden, Yon der Heranalehung der ÜÜiltern st |Abs. 6 Satz ] der bisherigen Fassung.

alaysshei, wenn cds Korddie Jugendliche oderabe

hunge Yolllhrige solmwaunger bi ader ein isibbehes Köäud .

233 Von der Heranzielmug sei iin Kihrellal) gany oder | Die Vorschrift ersetzt Absatz 6 Satz 2 der bisherigen
jöllweise abgaschen wenden, wenn sonst Xel ung Zareck| Fassung. Sie gibt den Trägern der öffentlichen Jugend-
as LLeixiens sofäbrder würden oder sieh aus der Horn | hilfe kinftig. größere Ermessenspielräume hinsicbtlich

25

| 56



” zyeiniig el Besondere Hirte arngibe, Yon der Fleran- des Absehens von der Heranziehung (Satz 2).

” WIEN Kai DE best Spot, Seil ileubaitiiheti onE, 5

dass cderdami verbinulane Verwaltunpsiinfiwäand in \
Blei angemessenen York Zu dın Komienbenran

: Siohen wird :

$ 93 Berecistung den inkiosnmerm

u Die Vorschrift regelt. die Berechnung des Einkommens
u \ für die Heranziehung nach den $$ 91 ff. und ersetzt

insoweit $ 93 Abs. 4. . ’

_ Der Verweis auf den Einkommensbegriff des BSHG

bzw. SGB XII wird aufgegeben. Stattdessen sieht die
Vorschrift eine eigenständige Definition vor, die sich

. zwar an den Vorschriften des Sozialhilferechts orien-

oo tiert, aber eine schnellere und einfachere Berechnung
des bereinigten Einkommens als Grundlage für den

- Kostenbeitrag ermöglicht. Dies gilt insbesondere für die .
pauschale Absetzung von Belastungen nach Absatz 4.

i z Fa os ninkonnnen gehören alle Vinlulslieon nel | Um den Bezug von Kindergeld ausreichend zu berück-
ler Calllzwwerimi Ausinalibe der Übandeente nach | sichtigen, ist es sachgerecht, es dem Einkommen zuzu-
süss enläpteehhnul den Bapndesversur gikasgenz sous | rechnen ($ 93 Abs. D).
aut Reiten] Beibilfan de nach dem Bundvsensciul \

digmiengeseis TH olacun Suiuwlenan Leienssonds an

Körper ind Gesundihaigewiiikt werden Dis un Ho

der verglaichbwren Grunskeine nach dom Bundewansor ,
gungspaneı, Delüisktuiigen, die cken ydaschun Zweck .

wie die jewelllge Leistung der Jnsuu Ma dienen, zäb-
en ten sun lanknmer undoaind unabhänsig von

ann Koöstvtncheip ohkrzasokien, Lasslunpen. alle nH $ 93 Abs. I Satz 3 dient der Präzisierung des Einkom-

no 8ffombehserkillöfier Venschsiiten einen mensbegriffs. “

Weiten Kunköornmien au burickanihtgsen

2} Yon dem Uinkoömmen sind abaunelzeh .

I. auf das Ziukommen grmahlle Steuern und .

2. Pfiwalbeiträge zur Sosiulverseharung ellschlielilieh

des Beiinige zur Arbentifürderung sohmie |
|: nach Grund und Höhe atbermansune Beiträge zu | Mit der neuen Nummer 3 in $ 93 Abs. 2 wird der Kata-#fenflichen oder peivasın Versieberungen oder ähe- |log der vom Einkommen abzusetzenden Beträge sachge- |

iheu Rinneinungenosar Absiihonns der Dınll\gen | recht erweitert.
Sher, Krankheit, PTlegebechirtllgket und Arbellsio-

\ SIEREH, -

{31 Yon dem nach Alsıtz Lund Z errechneten Deine In $ 93 Abs. 3 wird der Katalog der vom Einkommen |sid Dislasfungen det lostsobettnugnpflighrigen Prnen abzusetzenden Beträge sachgerecht erweitert.
aoınzlahon, In Intracht Kontnesoinabentiulze

I, Beinlau zucdifüsilehernoder peivaten Wersiehorne i

gen oder aänbehus KONTRIiTIGOR,

2, ae mmider Irzielanp des Linkoinimens verbundenen :

nobworiligen Auayaben
2. BUTBRERBASATETRIDLENNON :

Dur Abzug orfolaiderch eine Klang des mich den

irren Lund ZDermwolsteren Drtagrs an [unmchal 23

„3:1 Daidert Sin die Delasurngen Nihur ls dor Dei .

selile Abzug so kühspernisin DDiwzopen werden. goweß \ r
sie gach Grund ang Höhe angernessun dad imal die
Shranibätz einer wistächölllielben Lobensiibrananel

verlefren [Be köntenbojlragspflichtige Person muss die

Belastungen naxbwenen, . \

$ 94 Umfang dev Nerarzieltung I \
| Die Vorschrift regelt den Umfang der Heranziehung der

in $ 92 genannten Kostenschuldner und ersetzt insoweit
$SY3 Alıs. 2 und 3, $ 9d und S 96.
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Ge Kostenbehnuespfliehtisen sind aus Ihrem Ein- In Anlehnung an $ 87 Abs. | SGB XL richtet sich die “
kommen In angemassonen \infany Zuden Kosten es |Höhe der Heranziehung aus dem Einkommen danach,
ranrunklun. ÜRe Kustenbeiteipne übten ale tandihn was dem Kostenschuldner in angemessenem Umfang

chen Aubwendunges uchülbernchnaten. Biere sellen zuzumuten ist. In den nachfolgenden Absätzen werden
Rachranyg zu can jesigen Menschen Biyungsiäsen wer |einzelne Kriterien zur Ausfüllung des unbestimmten
den, Chegällenaind Lebeispietigr sollun ninehnausie zu |Gesetzesbegriffs „angemessen“ vorgegeben. Die Ober- .
en Junyen lenschen aber vorminpin vor doren Elton | grenze der Heranziehung bildet — wie nach geltendem .

korammzspun wonlen z Recht —- der tatsächliche Aufwand. Insbesondere in den
Fällen, in denen mehrere Kostenschuldner zu den Kos-

ten einer Leistung herangezogen werden, kann diese

Obergrenze erreicht oder überschritten werden. Für

solche Fälle sehen Satz 3 und Satz 4 ein Rangverhältnis
zwischen den verschiedenen Kostenschuldnern vor. Bei

Minderjährigen (Kindern und Jugendlichen) wird im
Hinblick auf den Leistungszweck der Hilfe zur Erzie-

\ hung, der Förderung und Unterstützung elterlicher Er-
. ziehungsverantwortung, dem Kostenbeitrag der Eltern

ein Vorrang vor dem des Kindes oder Jugendlichen
eingeräumt. Bei Volljährigen geht ihre Verpflichtung .

zum Kostenbeitrag der Verpflichtung der Eitern vor.

In $ 94 Abs. } Satz | wird eine redaktionelle Änderung
vorgenommen.

ob Fürcdie Bestimmung des Umfangs sind bei jedem Die Höhe der Kostenbeiträge der Elternteile, die vor
Fllessteil, Ehegatten aller Lebenspartner die Höhe des Beginn der Hilfe mit dem Kind oder Jugendlichen zu-
Bay N 9 erhiilelien ehommersoenl dis Anyahlder |sammenlebten, ist bisher auf der Grundlage von $ 94
Parsone, dio mitkluntens imoglowben Ruhige wi dur Abs. 2 den Tabellen der Oberlandesgerichte für den
unterpobssote uiiae Mluisch odcr Lebtunigsbwrvehbgie |Kindesunterhalt mit spezifischen Abschlägen entnom-
sach $ 1 aiterhaltshereehniet sinn, iuigeimessen zu men worden. Diese vom Bundesverwaltungsgericht
berickäichiisen, akzeptierte Praxis hatte nicht nur den Nachteil, dass sie

nur für Elternteile, die vor Beginn der Hilfe mit dem
Kind zusammenlebten und für bestimmte Hilfearten

Anwendung finden konnte ($ 94 Abs. I und 2 der bishe-

rigen Fassung). Sie führte auch zur Anwendung unter-
haltsrechtlicher Regelungen in öffentlich-rechtlichen

Verfahren zur Heranzichung durch Kostenbeitrag mit

der Folge, dass nun neben den Zivilgerichten auch YVer-

waltungsgerichte mit unterhaltsrechtlichen Fragen be-

fasst waren. Im Interesse einer klaren Trennung von

privatrechtlichem Unterhaltsrecht und öffentlich-

rechtlicher Heranziehung sieht der Entwurf eine eigen-

. ständige öffentlich-rechtliche Bemessung des Kosten-

beitrags vor.

Den Maßstab für die Heranziehung bildet die Angemes-
senheit der Belastung für jeden einzelnen Elternteil.

. Dabei wird hinsichtlich der Höhe der Beiträge nach der
. | Zahl der Unterhaltsberechtigten differenziert sowie

danach, ob die Eltern zusanimenleben. Da die Bemes-

sungsgrundlage für die Kostenbeiträge künftig nicht

\ - mehr die ersparten Aufwendungen bzw. die modifizier-
. ten Beträge aus den Unterhaltstabellen sind, eröffnet die

Vorschrift größere Spielräume bei der Heranziehung
insbesondere für Eltern mit höherem Einkommen und

trägt damit ihrer Leistungsfähigkeit bzw. ihrer Pflicht
zur Selbsthilfe besser Rechnung. Schließlich wird der

\ Kindergeldvorteil bei der Heranzichung entsprechend

dem steuerrechtlichen Modell ausgeglichen.

In $ 94 Abs. 2 erfolgt die eindeutige Benennung der

Unterhaltsberechtigten.
(33 Werden Debsinsgen iiber Tax um Nacht außerhalb In den Fällen, in denen der Träger der öffentlichen Ju-

as Sllershausen erteächtung bracht eines ler Diss |gendhilfe Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des

ietle Kindergeld Tr den ungen Menschen, so Naz dieser |Elternhauses gewährt (insbesondere im Heim oder in
eisen Kostenbeitrag mindestens In Sübeden Kinderusl |einer Pflegefamilie), stellt der Träger der öffentlichen
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” des zu zaltlen. Zablider Khemtell den Kostenbelng Jugendhilfe auch den Lebensunterhalt des Kindes sicher
sicht, sc siad die Träper der öffentlichen Tusenbülfe ($ 39). In den Fällen, in denen Eltern über kein nach
inapweit boreuhiiiel, das anf chkosen Kind sstfllende $ 94 einzusetzendes Einkommen verfügen, erscheint es

Kinderpell durch Geliendmarhusg ainas Eryieiinnugsun- |unbillig, ihnen den Kindergeldvorteil zu belassen. Des-
sprüchs nach & 4 Abs, D den Ekrnruviesstenergeneiven|halb wird in diesen Fällen bestiimmt, dass ein Kostenbei-
Bi ABSDPuıh Zu nolumien trag in Höhe des Kindergelds zu fordern ist. Hilfsweise

kann das Jugendamt einen Kostenerstattungsanspruch
“ nach & 74 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes geltend

machen.

 |&4 Werden Leistunsun über Tag und Nacht erbracht im|$ 94 Abs. 4 berücksichtigt den Fall, dass zwar vollstati-
häh sich der junbe Mensch onieht nur im Raben von >|onäre Leistungen erbracht werden, gleichzeitigjedoch
Umgangshonlaklen bei einen kostenbeiinignpnf!iehtigen | vorgesehen ist, dass der junge Mensch sich regelmäßig
aut, su ist die talsächliche Beipwuumsieltiong über Tag | über Tag und Nacht bei seinen Eltern oder anderen kos-
ung Nacın auf den Banlenbeitug auxeresung® tenbeitragspflichtigen Personen aufhält. Der Kostenbei-|

trag wird entsprechend angepasst.

(5; Dürr Binlebzna der Kostcnbeinige son Dllenn, Die bereits nach geitendem Recht zulässige Pauschalie-
Kbegaten and Lebenspaninsen Junger Mornoben werden|rung der Kostenbeiträge ($ 94 Abs. 2 Satz 2 der bisheri-
each Eirkommensgrappen gesuntelle Pansolsiibauräse |gen Fassung) soll für die Kostenbeiträge der Eltern,

ducch Rechtsseroschunur des zustäindigen Bundesinluis- Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen künftig
tar mit Zustimnmang des Bundesmiles basti, [Be | allgemeinverbindlich durch Rechtsverordnung erfolgen.
Beträge sinlalle zwel Jahre, ersumala zum In) 2097. |Die Beträge sollen im Rhythmus und entsprechend der
der Eswwnglflung lex durglschantlieh verfägikeen Ar- Steigerungsrate der Regelbeträge für den Kindesunter-
BeiscmKonknens INZUINDSDN, halt fortgeschrieben werden. -

in) Junge Menschen baben ihr Ulnkevrenon suehoden Für die Heranziehung junger Menschen (Kinder, Ju-

Abrügen des 820 in vollem Umfang als Kostenbeitiag | gendlicher und junger Volljähriger) sowie der Leis-
eisen. Junge Yolhlhrige und volllihnge Lans- tungsberechtigten nach $ 19 sieht die Vorschrift -— Einp-

 Irmwesberechtigte rach $ 19 sind zusiirlich aus Havın fehlungen der gegenwärtigen Praxis folgend - eine He-
Vermögen nach den 83 80 nl 9 des Zwölfien Buches |ranziehung in Höhe von 80 % des bereinigten Einkom-
Berameurichun. mens vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Le-

bensunterhalt dieser Personen bei allen kostenbeitrags-

pflichtigen Leistungen durch den Träger der öffentlichen
\ Jugendhilfe sichergestellt wird ($ 39).

$ 95 Überleitung von Ansprüchen

(1) Hat eine der in $9] genannten Personen für die Zeit, |Die Änderung in $ 95 Abs. | ist eine Folge der Neuges-
für die Jugendhilfe gewährt wird, einen Anspruch gegen| taltung der Vorschriften zur Kostenheranziehung.
einen anderen, der weier Leistungsträger im Sinne des
$ 12 des Ersten Buches noch Noswsbeltrapspflichtiper

ist, so kann der Träger der öffentlichen Jugendhilfe
durch schriftliche Anzeige an den anderen bewirken,

dass dieser Anspruch bis zur Höhe seiner Aufwendun-
gen auf ihn übergeht.

(2)...

(3)...

(4)...

& 96 Überleilung vog Ausprllchen gegen einen nach |Durch die Konzentration der Heranziehung auf den
Stirgerliiheng Rech! Unterhaltsgflichlinen 1ofzele- |öffentlich-rechtiichen Kostenbeitrag sind Regelungen
Bes über die Überleitung von Ansprüchen gegen eine nach

bürgerlichem Recht unterhaltspflichtige Person entbehr-
lich.

$ 97a Pflicht zur Auskunft

Die Änderungen in $ 97a sind eine Folge der Neugestal-
tung der Vorschriften zur Kostenheranziehung.

(i) Soweit dies für die Berechnung, die Übernahme oder| Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Neuordnung
den Erlass eines Teilnahmebeitrags «sr Kostenbeinssy |der Kostenheranzichung in den $$ 90 bis 94.
nach $ 90 oder die Ermittlung eines Kostenbeitrags nach
den $$ © is 94 erforderlich ist, sind Eltern oder Eltern-

teile sowie junge Volljährige, dusen Ehegatten und L&-
benspartger verpflichtet, dem örtlichen Träger über ihre
Einkommens- und Vermögensverhältnisse Auskunft zu

geben. ...
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(2) Soweit dies fir dis Berechnung der laufenden Leis |Zur erleichterten Umsetzung von $ 39 Abs. 6 (Anrech- ”
tung nach 3 39 Als. 6 arfanlestich iin, aind Piienenersr |nung des Kindergelds zur Hälfte bzw. zu einem Viertel)
Ben werpfDehlst dem Ortlichen [niger darüber Auskunft |werden Pflegeeltern zur Auskunft über die Kindergeld-

zu geben, ob.der junge Mensch um Rahmen den Famih= |berechtigung und die Position des Pflegekindes in der
emoistungnäauspleiohen an & Sl den Einkommen |Altersreihenfolge verpflichtet.

ergasatzen berielonuhtigb wart oger berikiksichig wer
Janin ungob er dltentes Nindiin ger P’Tissuläaniie

Ist, a

(3) Die Pflicht zur Auskunft nach den Absätzen I und2 |Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Neuordnung |.
| umfasst auch die Verpflichtung, Name und Anschrift des| der Kostenheranziehung in den $$ 90 bis 94.

Arbeitgebers zu nennen, über die Art des Beschäfti-

gungsverhälinisses Auskunft Zu geben sowie auf Ver-

langen Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage - —

zuzustimmen. Sofern landesrechtliche Regelungen nach
$ 90 Abs. I Satz 2 bestehen, in denen nach Einkom-

mensgruppen gestäffelte Pauschalbeträge vorgeschric-
ben oder festgesetzt sind, ist hinsichtlich der Höhe des

Einkommens die Auskunftspflicht und die Pflicht zur
Vorlage von Beweisurkunden für die Berechnung des

Koxtenberzups nach $ 90 Abs. I Nr. 3 auf die Angabe

der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Einkommens-

gruppe beschränkt.

(4)... . . \

(5)... :

$S75 \borgangpsregalma Ze

Für Deistangen um] vorläuftise Maßnahmen, die vor dent |Die Vorschrift bestimmt, dass für Altfälle auch nach In-
1. £ttoßer 2003 sowährvwnnder sind und über diesen Kraft-Treten der neuen Vorschriften die bisher gelten-

Yag Binz yowiilut wunlum. orlolaidie Herumochung zu| den Regelungen bis zur Beendigung der Hilfe Anwen-
den Kosten bs zum DI, März 008 ssch dass um Taa vor |dung finden, längstens jedoch bis zum 31. Dezember

aan in-RraheÜreien Jkesen Ouselzey peliennlen Roge- 2003.
IUANEh. Eine Änderung der Übergangsregelung in $ 97b ist auf-

grund des späteren In-Kraft-Tretens des Gesctzes erfor-

. derlich.
& 97, Eräemag vun Gebikäiren und Auslagen

on Landesrecht kaen abweichend von {04 des Yohnten Durch Einführung eines Landesrechtsvorbehalts soll den \
Buches die Faßelnnuz von Gebihren ed Auslagen su kommunalen Gebietskörperschaften die Erhebung von

gehn, Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der

Erbringung bestimmter Dienstleistungen (Z. B. Beur-
kundung und Beglaubigung) ermöglicht werden.

$ 98 Zweck und Umfang der Erhebung

(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestimmun- | Im Hinblick’darauf, dass die Vaterschaftsanerkennung
gen dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung sind sowohl beim Jugendamt als auch beim Standesamt
laufende Erhebungen über ($ 29a PSıG), Amtsgericht ($ 62 BeurkG) und Notar

i. Kinder ond üble Personendn Dapeselhrichhungen, ($ 20 BNo10) beurkundet sowie zur Niederschrift des
3. Kinder und nitieo Personen in Ö’fonthich selärdesger | Gerichts erklärt werden kann ($ 641c ZPO), liefert die

Kinderusesntlase, \ Statistik der Kinder- und Jugendhilfe keine aussagekräf-

2 Plätzein Paceseinrichtunsen und Kndertäerspflege|ügen Daten, Sie wird deshalb gestrichen. Im Katalog der
Sir Kinsler unter drei Jahten Bir die Dauer den |her. |Erhebungen werden wegen der gewachsenen politischen

: suneszelieiune mach 8 Da, Bedeutung stattdessen die neuen Tatbestände „Kinder in

A di© Empfänger Tageseinrichtungen“, „Kinder in Kindertagespflege“
. . . sowie „Plätze in Tageseinrichtungen und in Kinderta-

a) der Hilfe zur Erziehung, an enur: > el og ine
em: sn. gespflege für Kinder unter drei Jahren für die Dauer des

b) der Hilfe für Junge Volljährige und Tu re nn Ast 2
EISRnR rlgpe . . Übergangszeitraums nach $ 24a“ eingeführt.

c) der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Br
Kinder und Jugendliche,

5. Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige .
Maßnahmen getroffen worden sind, \

& Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen
worden sind,

?. Kinder und’ Jugendliche, die unter Amtspflegschaft,

. Amtsvormundschaft oder Beistandschaft des Ju- on

= 29
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\

” gendamts stehen,

®. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaubnis
erteilt worden ist,

% sorgerechtliche Maßnahmen,
:G. mit öffentlichen Mitteln geförderte Angebote der

Jugendarbeit,
it. die Einrichtungen nik Ausmunme der Tapeselivich-

singen, Behörden und Geschäftsstellen-in der Ju-

. gendhilfe und die dort tätigen Personen sowie
|2, die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Ju-

gendhilfe

als Bundesstatistik durchzuführen.

2)...

$ 99 Erhebungsmerkmale

Die Erhebung der Statistik zu den Hilfen zur Erziehung
sowie den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte |
junge Menschen wird erheblich vereinfacht.

(1) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Hilfe | Die bisher in den Nummern 1, 2 und 3 integrierten
"zur Erziehung such se 3 27 Dia SW Eisslbelensinl |Merkmale zur Eingliederungshilfe für seelisch behinder-
Ye für swellgeh hebindern köinler und Jugenellichs sach |te Kinder und Jugendliche werden künftig auf der
& 352 und Pille für junge Volläbesenach Yo} sind Grundlage eines eigenständigen Erhebungskonzepts
I ss Hinblick aufdle Pille erhoben, da auf der Grundlage der derzeit geregelten

a3 Artdes Fräser des HIN duschführenden Diens- |Erhebungsmerkmale keine sinnvollen Ergebnisse zu
ton oder der Hild durchlührenden Einrichtung, |erwarten sind. Das neue Erhebungskonzept ist mit Ex-

By Artoer Hile, " perten aus den Ländern und Kommunen abgestimmt
© Ort der Durchführung der HIN, worden.
di Mom ond Jahrdes Bupinns und Inden sowis In Nummer I Buchstabe b wird der Geburtsmonat der

Partner der BI. Hilfeempfänger als Erhebungsmerkmal aufgenommen.
x; Fansilkar um] vonnundscetsfinsinineriune Lau Damit kann das Alter künftig präzise ermittelt werden.

wheilungen zu Dginn dor ziile,
5 intenskäli der Fülle,

2) Nils aniogerde Institsüionen oder Pursanen,
io Orlinde fürdie Hifegewähruns.
3 (read Üürdlie cendigung der HHTe schwie

2. un kinbliek auf junge Menschen “
a) Cswchlech

5; Gebprpenonatund Geburtsjahr.

ce} Lebenseination bei Beginn den. HT,
do asschlleßender Afenihall

e; nuchtolsende Hilfe,

a heiserluipädaxosischer Familleniulfe nach} Al ul
anderen Tarmllienorientieren HITen nach 3 17 zunüirm- .

4 Hehzn den umer Nununen um genansile Merk

a) Geschlechn Geburwenonat und Geluatsjabr ler -

in der Fanulle lebenden hauen Menschen sowie .
bh} Zahlen außsrhalb der Tunibe iebenden Kinder

wind Junendlicnen,

(2) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über vor- |Folgeänderung zur Streichung von $ 43 und Neufassung
läufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju- des $ 42.
gendlichen sind Kinder und Jugendliche, zu deren
Schutz Maßnahmen nach & 42 getroffen worden sind,

gegliedert nach

I...

. (3) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die Mit der Änderung wird ein Redaktionsversehen bei der
Annahme als Kind sind letzten Gesetzesänderung beseitigt.

1. angenommene Kinder und Jugendliche, gegliedert

a) nach Geschlecht, Geburtsmosunt iind Geburtsjahr,

30
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Staatsangehörigkeit und Art des Trägers des A- ’
doptionsvermittlungsdienstes,

b) ... '

„) ... \ -

2. \

(4) ...

(5) Erhebungsmerkmal bei den Erhebungen über \

I ae Pflesporinubnis achso di beiilie Zahl dur Tayes-

2, ale Pfleggerlsubsisnach god side Zahl ler häfkder

ad Juipendihiern geuliolart nun Dienobloch ung

Anıdur @fepı, . \

(6) ...

(6a)... .

(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kin- | In Absatz 7 werden künftig die Erhebungsmerkmale für
der und Billige Personen in Vaguselnrichtungen siikl die Erhebung der in den Tageseinrichtungen betreuten

I cha Migsiehtuneen, grosser sach Kinder, in Absatz 7a diejenigen für Kinder in öffentlich .
a1 der Art des Trlwers und der Rochtel , geförderter Kindertagespflege geregelt. Soweit für dieab ger AU OORIBERIB OHRENELOETTEEDYHSE) . . . . . . .

. ven lol Kindertagespflege eine Pflegeerlaubnis erteilt wird, wirdSOHIRTEND DENATI: . Rue 2

1 den ee a en Sen, . sie bereits über Absatz5. erfasst.ab Get BIKE ZUR GE VETDLTIER DIST7ESIHWIE

© der Anzahl der Öruppen Durch die Einfügung des Merkmals „Rechtsform“ in
3 Str ler dort han. und heberheruflich Bes P Absatz 7 können künftig die unterschiedlichen Struktu-u. FOP GEIWEAUNT TYDYR- ING IENMNTEWITUTIo Tall KUTSMT . . x

“ ren der Leistungsanbieter besser erfasst werden.
a Geschlerin und Bruyhiihrunmsmnnfane, . .

bi Hlralas pldammunsch und ia der Vorwallung ilinn
Pursoikü Absalzlch SRDINTTIRmIDINE Ing acbunis- \

jahr. div Ayıden Berufsiusbilllungsalngestnnen,

Stellung im Bersfund Arboisberih, .

3. Glrdle dert geförderten Nndor

) Geschlecht, Geburistionafunkl Gelurelahr sowie

BululDusiutin \

5) Aleratimahnnlerirung,

©} Wgliche Befrenumiszen id Milisswerpflegung,
‘} erbölier löünlerbauart.

{7} Exrbebungsmerkanale beiden Brelungen über Nio-

oflege sowie de de Kinderusespflege durchführenden
Personen sinch ’

Ride üllpe Derson

a} Geschlecht, Gebunamiorat und Gobuntslanr.
EB; Yachpilägsssiischw Deorubausbhallngsalscninss

une abagschlössehen (Qual akrungsikurs, AUZuBl , |
der besyennun Bonner dllootiiuiyayerhiiininäs un

Siicitay BE der IRittunng,

2. Nraln dart gisünderten Koncur

a} Doschlacht Geburimnona und Geberisiahr.

Dr Migrällonsiillorgrum, .

c; Wglivte Beinnnzsuol

d Umfang der sllimilienen Disunglenunn
ec} höher Hünderbeiint,

N Verwändischalläverhälniin zur Pflegepusson,

ss} yinclentip bestehende andere Betfensnesäfran

SENIERIN.

127 Eriebingunerkmals beiden ilabuingen über che In Absatz 7b werden künftig Erhebungsmerkmale für

Plätze in Tauıseinsieltungen und la Kidlertagesoflege  |die Erhebung sowohl der tatsächlich vorhandenen Plätze
- sind in Kindertagespflege als auch der zur Erfüllung der

3. Ss Zahl der vorhandenen Die in Kindernugeystie. |Bedarfskriterien nach $ 24 Abs. 3 erforderlichen Plätze
0 . in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege gere-

3 je Yahl der Pre ia Tasescinpielrunven und I gelt. Die Zahl der vorhandenen Plätze in Tageseinrich-

3l



i Kindertagesptlege, die zur Efülung der Bedartekri- | tungen wird im Rahmen der Erhebung über die Kinder
\ torte nach 5 I Abe, Serfäuderliitn wihen und tätigen Personen in Tageseinrichtungen nach Absatz

\ 7 Nr. I Buchstabe b erhoben. Der neu eingefügte Absatz

. |7b steht in Zusammenhang mit der Pflicht zur jährlichen

Bilanzierung des Ausbaufortschritts nach $ 24a und
stellt sicher. dass die nach dieser Übergangsregelung

oo ermittelten Daten einer statistischen Verwertung zu-
gänglich gemacht werden.

18).
(9) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die Folgeänderung zur Einführung der neuen Statistik über
Einrichtungen, soweit sie nieht in Absatz T erfasst wer- |Kinder in Tageseinrichtungen (Buchstabe d).
Jay, sowie die Behörden und Geschäftsstellen in’der

Jugendhilfe und die dort tätigen Personen sind

I. die Einrichtungen, gegliedert nach der Art der Ein-
richtung, der Art des Trägers. der Reuinsforn sowie
der Art und Zahl der verfügbaren Plätze |

2. die Behörde der öffentlichen Jugendhilfe suwe die .
Geschäftsstellen der Träger der freien Jugendhilfe,

gegliedert nach der Art des Trägers und der Kechin- "
SHE, \ \

3. für jede haupt- und nebenberuflich tätige Person

a} denfvehoken] :

mi faeigehoben] .

c) Geschlecht und Esschiäuigungsumtung,
d) für las nilagosische und is dr Verwaltung IST ’

ge Perso zusäßzlich Gepurenenaluind üe-

burisjabr, Artdes Bernfsausbiläungsubschlmsen.
Stellung im Benufund Arbeishuraich.

(10)...

$ 101 Periodizität und Berichtszeitraum

(1) Die Erhebungen nach $ 99 Abs. | bis 75 und 10 sind|Durch die Änderung wird für die neue Statistik über
jährlich durchzuführen, die Erhebungen nach Absatz 1, |Kinder in Tageseinrichtungen das Startjahr 2005, über
soweit sie die Eingliederungshilfe für seelisch behinder- |Kinder in Kindertagespflege sowie Plätze in Tagesein-
te Kinder und Jugendliche betreffen, beginnend 25” richtungen und Kindertagespflege für Kinder unter drei
Die übrigen Erhebungen nach 399 sin alle ler Jahre Jahren das Startjahr 2006 festgelegt.

durctrlifiwen, @ie Frhebangen bach Abnalz S Sega

gend 10), de Ürbelsuigen naud Absarı U Depinnend
SER .

(2) Die Angahen für die Erhebung nach . Durch die Änderung wird der Erhebungsmodus bei den
I. $99 Abs. ] sind zu dem Zeitpunkt, zu dem die Hilfe erzieherischen Hilfen außerhalb des Elternhauses geän-

endet, bei fortdauernder Hilfe zum 31. Dezember, dert. Die Auswertung der Ergebnisse der zurückliegen-
den Jahre hat gezeigt, dass das zurzeit praktizierte Ver-

2, ganfveheben) - | fahren der manuellen Fortschreibung der bis zum Jah-
2 Yeaghoben resende bestehenden Hilfen zwischen den in Fünfjahres-

. abständen erfolgenden Bestandserhebungen zu fehleran-

3 tanfeeboben) fällig ist und starke Abweichungen produziert. Daher
” soll die Bestandserhebung zukünftig jedes Jahr durchge- .

- | führt werden. Zum Ausgleich des Mehraufwands kann

S, inwteelsbes! auf die eigenständige Erfassung der begonnenen Hilfen
| verzichtet werden, da diese Angaben aus den gemelde-

6. $99 Abs. 2 sind zum Zeitpunkt des Endes einer ten beendeten und am Jahresende bestehenden Hilfen
vorläufigen Maßnahme, ermittelt werden können.

17.899 Abs. 3 Nr. I sind zum Zeitpunkt der rechtskräf-|Außerdem wird als Erhehungsdatum für Kinder in Ta-
ligen gerichtlichen Entscheidung über die Annahme | geseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kinderta-

„als Kind, . gespflege sowie für Plätze in Tageseinrichtungen und
8. $99 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und Abs. 6. & 4 8 |Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren der 15.

und 10 sind für das abgelaufene Kalenderjahr, März jeden Jahres bestimmt.
9, 899 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b und Abs. 4,5 und 9 '

sird zum 31. Dezember. |10,850 Abs, Tits To sind zum 13. Miu |
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(ökaufpehaben)
$ 102 Auskunftspflicht

(N)... Durch die einzelnen Änderungen wird die Auskunfts-

(2) Auskunftspflichtig sind pflicht auch auf.die neuenErhebungen überKinder in
2. Tageseinrichtungen sowie in öffentlich geförderter Kin-
2. die überörtlichen Träger der Jugendhilfe für die Er- dertagespflege ausgedehnt.

hebungen nach $ 99 Abs. 3 und ? und 8 bis 10, nach .
Absatz 8 nur, soweit eigene Maßnahmen durchge-
führt werden, \

3. die obersten Ländesjugendbehörden für die Erhebun- ,

gen nach $ 99 Abs. ? sad 8 bis 10,

5, die kreisangehörigen Gemeinden und die Gemeinde- \
° verbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe im

Sinne des $ 69 Abs. 5 und Abs. © wahrnehmen, für .

die Erhebungen nach $ 99 Abs. 7 bis 10,
6. die Träger der freien Jugendhilfe nach 38% Als.|

. Nr, 2amlnach DW Alba DET Rund,

7. die Leiter der Einrichtungen, Behörden und Ge-
schäftsstellen in der Jugendhilfe für die Erhebungen

nach $ 99 Abs. Tau 9,

(3) Zur Durchführung der Erhebungen nach $ 99 Abs. 1,
2,3, 7,8 und 9 übermitteln die Träger der öffentlichen .

Jugendhilfe den statistischen Ämtern der Länder auf
Anforderung die erforderlichen Anschriften der übrigen
Auskunftspflichtigen. .

$ 104 Bußgeldvorschriften

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer Die Vorschrift enthält eine Folgeänderung zur Strei-
l. ohne Erlaubnis nach $ 43 bs. | oder $ 44 Abs. | chung von $ 47 Abs. 2 und 3. Weiterhin wird die Buß-

Satz 1 ein Kind oder einen Jugendlichen betreut oder| geldvorschrift der Nummer 3 neu gefasst, um die in $ 47
ihm Unterkunft gewährt, Satz | enthaltene Anzeigepflicht in der Sanktionsnorm
2 . .. | sprachlich darzustellen und diese an die heute im Ne-
3. entgegen $ 47 eine Anzeige nicht. nieht sichth, nich benstrafrecht übliche Bewehrungstechnik anzupassen.

vollstäudig oder nicht rachtzgitig ersinlt oder ssus

Meldungen, sicht nieluie, naalk vollständig onlar
wicht iechzeisg macht oder

| 4...

(2)...
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“ Artikel 2 Durch die Änderung werden Kinder in Tagespflegestel-
Änderungen des Siebten Buches len in denKreisder versichern ten Personen deı gesetzli-on chen Unfallversicherung einbezogen, die vom örtlichen

Sozialgesetzbuch Träger der öffentlichen Jugendhilfe vermittelt wurden.
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche | Sie werden damit den bereits nach geltenden Recht "

Unfallversicherung — versicherten Kindern in Tageseinrichtungen gleichge-
Artikel I des Gesetzes vom 7. August 1996 stellt.

Bu (BGBITS. 1254) u - Durch die Bezugnahme auf$23 SGB VII wird sicher-
gestellt, dass nur die Kinder zum versicherten Personen-
kreis gehören, deren Tagespflegepersonen beim Träger

- der Jugendhilfe oder durch diesen beauftragten Stellen
registriert sind und sich durch ihre Persönlichkeit, Sach-
kompetenz, die ihnen zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten sowic ihre Kooperationsbereitschaft mit EI-
tern und anderen Tagespflegepersonen als geeignet er-
weisen.

Bislang sind nur Kinder in Tageseinrichtungen gesetz-
, . lich unfallversichert. Durch die Änderung werden Kin-

der in Tagespflegestellen, die vom örtlichen Träger der
. öffentlichen Jugendhilfe vermittelt wurden, in den Kreis

\ der versicherten Personen in der gesetzlichen Unfallver-

sicherung aufgenommen und damit den Kindern in Ta- |
gcseinrichtungen gleichgestellt.

$2 Versicherung kraft Gesetzes |

(1) Kraft Gesetzes sind versichert

I... \

2... \

3.

4. |
Ion

8. a) Kinder während des Besuchs von Tageseinrich-
tungen, deren Träger für den Betrieb der Einrich- .
tungen der Erlaubnis nach $ 45 des Achten Bu-

ches oder einer Erlaubnis aufgrund einer entspre-
chenden landesrechtlichen Regelung bedürfen,
sowie während der Bet nung GWUh anEnsie

Tagesphlegepersonsn Im Sins von 2) des Ach
en Buches,

b) ...

„) ... |

9.

I0.... .

11... | .
12... "

13...

14...

15...

16. ...

17...

2...

3...

(4) 2.

$ 128 Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger
im Landesbereich

(1) Die Unfallversicherungsträger im Landesbereich u
sind zuständig .

1...

2. für Kinder in Tageseinrichtungen von Trägern der

34
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2

freien Jugendhilfe und in anderen privaten, als ge- "
meinnützig im Sinne des Steuerrechts anerkannten
Tageseinrichtungen sowie {Dr Kinder das dhreh sc-
aianele Tayenpfiüyepernönen im Biene von Ss 23 des

Achten Buches betreut werden,
3... on

4...

6...

Tan
8...

9...

10...

(2)...

I.
NH...

OS.
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